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Tagesordnungspunkt 1 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung 
der Treibhausgasminderungs-Quote 

BT-Drucksache 19/27435 
THG 

 

b) Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung 
der Treibhausgasminderungs-Quote 
-19/27435- 
Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäuße-
rung der Bundesregierung  

BT-Drucksache 19/28183 

 

dazu Sachverständige: 

Prof. Dr. Thomas Willner 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg (HAW Hamburg) 

 

Prof. Dr.-Ing. Christian Küchen 
Mineralölwirtschaftsverband e. V. (MWV) 

 

Sandra Rostek 
Hauptstadtbüro Bionenergie 
Ausschussdrucksache 19(16)560-D (Anlage 1) 

 

Dr.-Ing. Franziska Müller-Langer 
Deutsches Biomasseforschungszentrum gemein-
nützige GmbH (DBFZ) 
Powerpoint (Anlage 2) 

 

Elmar Baumann 
Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie e. V. 
Ausschussdrucksache 19(16)560-F (Anlage 3) 
Ausschussdrucksache 19(16)560-G (Anlage 4) 
Ausschussdrucksache 19(16)560-H (Anlage 5) 
Powerpoint (Anlage 6) 

 

Prof. em. Dr. Hermann Harde 
Ausschussdrucksache 19(16)560-C (Anlage 7) 
Powerpoint (Anlage 8 ) 

 

Toni Reinholz 
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) 
Ausschussdrucksache 19(16)560-E (Anlage 9) 
Powerpoint (Anlage 10) 

 

Dr. Johanna Büchler 
Deutsche Umwelthilfe e. V. (DUH) 
Ausschussdrucksache 19(16)560-B (Anlage 11) 

 

Jekaterina Boening 
Transport & Environment  
Ausschussdrucksache 19(16)560-A (Anlage 12) 

 

Vorsitzende: Guten Morgen, ich begrüße Sie alle, 
meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine 
Damen und Herren zu ungewöhnlich früher 
Stunde im Umweltausschuss! Aufgrund der De-
batte im Plenum heute ab 11 Uhr zum Infektions-
schutzgesetz haben wir die Ausschusssitzung vor-
verlagert. Wir freuen uns auf die jetzt beginnende 
öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zur Weiterentwicklung der 
Treibhausgasminderungs-Quote, dem sogenann-
ten RED II. 

Wie schon seit fast einem Jahr führen wir die öf-
fentliche Anhörung als Webex-Videokonferenz 
durch. Der Öffentlichkeit kann der Zugang aus-
schließlich durch Onlineübertragung im Internet 
gewährt werden. 

Für das Bundesumweltministerium begrüße ich 
die Parlamentarische Staatssekretärin, Frau Rita 
Schwarzelühr-Sutter, die uns wie immer begleitet. 
Darüber hinaus begrüße ich sehr herzlich die von 
den Fraktionen benannten Sachverständigen. Das 
sind: Herr Prof. Dr. Thomas Willner von der 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften in 
Hamburg, Herr Prof. Dr.-Ing. Christian Küchen 
vom Mineralölwirtschaftsverband e. V., Frau 
Sandra Rostek vom Hauptstadtbüro Bioenergie, 
Frau Dr.-Ing. Franziska Müller-Langer vom Deut-
schen Biomasseforschungszentrum gemeinnützige 
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GmbH, Herr Elmar Baumann vom Verband der 
Deutschen Biokraftstoffindustrie e. V., Herr Prof. 
em. Dr. Hermann Harde, Herr Toni Reinholz von 
der Deutschen Energie-Agentur GmbH, Frau Dr. 
Johanna Büchler von der Deutschen Umwelthilfe 
e. V. und Frau Jekaterina Boening von Transport & 
Environment. Vielen Dank, dass Sie alle zu dieser 
frühen Stunde bei uns sind und uns mit Ihrer Ex-
pertise bereichern werden! Wir freuen uns sehr 
auf die unterschiedlichen Beiträge.  

Jetzt noch ein paar allgemeine Informationen: Die 
Sitzung wird live übertragen. Stellungnahmen, 
Statements und Diskussionen werden über das In-
ternet zugänglich gemacht. Üblicherweise fertigen 
wir auch ein Wortprotokoll an. Wenn ich jetzt kei-
nen Widerspruch wahrnehme, verfahren wir auch 
dieses Mal so. Ich sehe keinen Widerspruch, dann 
haben wir das so beschlossen. Alle Sachverständi-
gen haben zu Beginn ein kurzes einleitendes 
Statement von drei Minuten. Das ist nicht allzu 
lang, aber Sie werden anschließend noch Zeit zur 
Darstellung haben. Wir beginnen nach den Ein-
gangsstatements mit den Diskussionsrunden, von 
denen wir üblicherweise zwei und oft noch eine 
verkürzte Runde schaffen. Diese Diskussionsrun-
den laufen so ab, dass jede Fraktion fünf Minuten 
Zeit für Frage plus Antwort hat. Das heißt, der/die 
Abgeordnete, der Sie, Frau oder Herr Sachverstän-
dige, befragt, sagt Ihnen gleich zu Beginn, wer die 
oder der Befragte ist und stellt dann die Frage. Sie 
müssen als Sachverständige leider selbst ein biss-
chen darauf achten, dass Sie die Zeit von fünf Mi-
nuten einhalten, inklusive der Frage, die Ihnen ge-
stellt wird. Das liegt zu digitalen Zeiten leider 
ganz in Ihrer Verantwortung. Üblicherweise haben 
wir sonst im Ausschusssaal eine große Uhr an der 
Decke, die nicht zu übersehen ist. Behalten Sie 
Ihre Zeit daher bitte selbst im Auge. Ich weise Sie 
darauf hin, wenn die Zeit deutlich überschritten 
ist. Powerpoints sind von Ihnen selbst einzublen-
den. Sie müssen bitte auch daran denken, dass Sie 
diese nach Ihrem Statement wieder zurückziehen. 
Und nochmal die Bitte an alle: Alle, die gerade 
keinen Redebeitrag leisten, bitte schalten Sie Ihr 
Mikrofon grundsätzlich aus. 

Als Berichterstatterinnen und Berichterstatter 
sind mir genannt worden: Herr Abg. Oliver 
Grundmann (CDU/CSU), Frau Abg. Dr. Nina 
Scheer (SPD), Herr Abg. Marc Bernhard (AfD), 

Herr Abg. Dr. Lukas Köhler (FDP), Herr Abg. Lo-
renz Gösta Beutin (DIE LINKE.) und Frau Abg. 
Lisa Badum (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Andere 
Redewünsche bitte ich über den Chat mitzuteilen.  

Damit steigen wir in die Eingangsstatements ein 
und es beginnt Herr Prof. Dr. Thomas Willner von 
der Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg. Bitte, Herr Prof. Dr. Willner, Sie haben 
das Wort. 

Prof. Dr. Thomas Willner (HAW Hamburg): Meine 
Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für 
die Einladung! Nach meinem Verständnis ist das 
übergeordnete Ziel des vorliegenden Gesetzent-
wurfs, auch den Verkehrssektor an der Erreichung 
des 1,5-Grad-Zieles zu beteiligen. Dazu müssen 
alle verfügbaren Optionen zu einer realen Netto-
THG [Treibhausgas]-Senkung genutzt werden. In 
Deutschland haben wir das nötige Know-How und 
die Umsetzungskompetenz, wettbewerbsfähige 
Lösungen zu realisieren. Dafür ist allerdings Tech-
nologieoffenheit zwingend erforderlich. Das habe 
ich in dem offenen Brief vom 12. Januar an die 
Bundesregierung deutlich gemacht, den mittler-
weile 73 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler unterzeichnet haben. 

Der vorliegende Gesetzentwurf mit der geplanten 
Verordnung ist jedoch weit entfernt von Techno-
logieoffenheit. Vorgesehen ist eine dreifach-An-
rechnung des Ladestroms auf die THG-Quote. 
Dies ist vor allem aus zwei Gründen nicht akzep-
tabel: Zum Ersten bedeutet dies neben bereits vor-
handener CO2-Flottenregulierung, der Kaufprämie 
und Steuererleichterungen eine weitere Bevorzu-
gung der Elektromobilität unter Zurückdrängung 
aller anderen Maßnahmen. Wichtige Investitionen 
bei den alternativen Kraftstoffen würden unter-
bleiben. Viele einschlägige Studien wie die Meta-
studie von Frontier Economics von 2020 zeigen, 
dass bei solcher Einseitigkeit bis 2030 keine nen-
nenswerte Netto-CO2-Reduktion gegenüber dem 
Status quo zu erwarten ist.  

Zum Zweiten bringt die Elektromobilität keine 
neue regenerative Energie ins System. Sie bindet 
stattdessen erneuerbare Potenziale des Stromsek-
tors im Verkehrssektor. Diese Potenziale fehlen 
dann an anderer Stelle wie zum Beispiel in der In-
dustrie. Wir brauchen also dringend frische zu-
sätzliche regenerative Energie im Verkehrssektor 
in Form alternativer Kraftstoffe. Der vorliegende 
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Gesetzentwurf schöpft deren Potenziale nicht aus. 
Zur Hebung der Potenziale bedarf es stärkerer In-
vestitionsanreize mit Planungssicherheit auch 
über 2030 hinaus. Ein schnellerer Anstieg der 
THG-Quote in den ersten Jahren nach dem Vor-
schlag des BBE [Bundesverband Bioenergie e. V.] 
wäre zu empfehlen, um für die schon ins Haus 
stehende Neufassung der RED II mit höheren 
THG-Zielen gerüstet zu sein. Dazu sollten auch 
die Obergrenzen der schnell verfügbaren nachhal-
tigen Biokraftstoffe, die bereits im Markt sind, an-
gehoben werden, wie vom integrierten Nationalen 
Energie- und Klimaplan sowie vom MVaK [Mittel-
standsverband abfallbasierter Kraftstoffe e. V.] 
empfohlen.  Für Wasserstoff und PtX [Power-to-
X]-Kraftstoffe sollte bis 2030 ein Mindestanteil 
von 5 Prozent unter Einbezug des Luftverkehrs 
eingeführt werden, um hier Investitionssicherheit 
zu schaffen. Eine Sonderquote von PtL [Power-to-
Liquid]-Kerosin würde dann entfallen. Um auch 
die Potenziale der fortschrittlichen Biokraftstoffe 
nach dem Monitoring des DBFZ [Deutsches Bio-
masseforschungszentrum gemeinnützige GmbH] 
zu heben, sollte deren Mindestanteil gemäß RED II 
bis 2030 ohne Doppelanrechnung auf 3,5 Prozent 
angehoben werden. Schließlich sollte biogener 
Wasserstoff auch als „grüner Wasserstoff“ anre-
chenbar sein, da nicht einzusehen ist, warum die-
ses Potenzial brach liegen soll.  

Abschließend möchte ich zwei Punkte hervorhe-
ben. Erstens: Mehrfachanrechnungen sind abzu-
lehnen, da sie zu Wettbewerbsverzerrungen füh-
ren würden. Zweitens: Die Anrechnung des Lade-
stroms ist aus der Gesetzesvorlage zu streichen, da 
sie lediglich erneuerbare Potenziale aus dem 
Stromsektor bindet, die dann dort fehlen. Vielen 
Dank für die Aufmerksamkeit! 

Prof. Dr.-Ing. Christian Küchen (MWV): Sehr ge-
ehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und 
Herren Abgeordnete, meine Damen und Herren, 
herzlichen Dank für die Einladung! Wir nehmen 
die Gelegenheit zur Stellungnahme aus zwei 
Gründen gerne wahr. Zum einen ist aus unserer 
Sicht schon eine gute Beratungsgrundlage vorge-
legt worden. Das gilt für das Ambitionsniveau wie 
auch für eine ganze Reihe von Einzelregelungen. 
Allerdings sehen wir auch Verbesserungsbedarf. 
Zum anderen sind unsere Mitgliedsunternehmen 
als Inverkehrbringer von Kraftstoffen die wesentli-

chen Adressaten des Gesetzes. Sie sind die Unter-
nehmen, die durch das Gesetz verpflichtet wer-
den. Als Branche, die den Löwenanteil der Ener-
gieträger für den Verkehrssektor an den Markt 
bringt, sehen wir uns in der Verantwortung, in 
dieser Dekade wesentliche Beiträge zum Klima-
schutz in diesem Sektor zu leisten. Wir sind da-
von überzeugt, dass neben einem ambitionierten 
Hochlauf der Elektromobilität deutlich mehr alter-
native und dabei vor allem mehr fortschrittliche 
nachhaltige Kraftstoffe benötigt werden, um die 
Klimaziele zu erreichen. Denn auch im Fahrzeug-
bestand – wie auch für neue Hybridfahrzeuge und 
sicher auch für Teile des Schwerlastverkehrs – 
werden langfristig Kraftstoffe benötigt.  

Zwei grundsätzliche Bemerkungen vorweg: Mehr-
fachanrechnungen halten wir für ein grundsätz-
lich geeignetes Instrument, um einen zusätzlichen 
Anreiz für neue Technologien zu schaffen, bei de-
nen Investitionen sonst möglicherweise unterblei-
ben würden. Und zweitens: Wir erwarten, dass 
die neuen Technologien auf der Kraftstoffseite wie 
auch der Hochlauf der Elektromobilität zahlenmä-
ßig bei der Erfüllung der THG-Quote erst in der 
zweiten Hälfte der Dekade substanziell wirken. 
Denn diese Investitionsvorhaben brauchen Zeit. 
Insofern ist der grundsätzlich im zeitlichen Ver-
lauf angelegte exponentielle Anstieg der Quote 
technologisch begründet. Um es ganz deutlich zu 
sagen: Wir begrüßen das ambitionierte Ziel von 
22 Prozent. Wir nehmen auch die Diskussion im 
Parlament über eine mögliche Erhöhung dieses 
Ziels mit größtem Interesse wahr.  Für uns ist in 
diesem Zusammenhang entscheidend, dass Ambi-
tionsniveau und Erfüllungsoptionen Hand in 
Hand gehen. Dies möchte ich gerne an zwei für 
unsere Branche wesentlichen technologischen 
Optionen aufzeigen. Wir halten es dringend für er-
forderlich, dass auch das gemeinsame Verarbeiten 
von fossilen und nachhaltigen alternativen Roh-
stoffen in Raffinerien – auch Co-Processing ge-
nannt – auf die THG-Minderung angerechnet 
wird. Es ist für uns weder klima- noch industrie-
politisch nachvollziehbar, dass die gesetzliche 
Anerkennung der Mitverarbeitung von biogenen 
Einsatzstoffen gemeinsam mit konventionellem 
Rohöl im Raffinerieprozess – wie sie in vielen an-
deren europäischen Nachbarländern praktiziert 
wird – nicht zur Quotenerfüllung angerechnet 
werden soll. Natürlich sollen dabei ausschließlich 
nachhaltig zertifizierte Rohstoffe zum Einsatz 
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kommen. Auf Palmöl wollen wir zum Beispiel 
gänzlich verzichten. Aber gerade bei landwirt-
schaftlichen Reststoffen und anderen Abfallstof-
fen, zum Beispiel auch aus der Papierindustrie, 
haben wir eine technologische Option für mehr 
Klimaschutz in der Hand, die flüssige Energieträ-
ger und Rohstoffe mit höchster Produktqualität er-
zeugen kann. Viele nachhaltige Flugkraftstoffe – 
die Sustainable Aviation Fuels auf biogener Basis 
– können in der benötigten Qualität überhaupt 
nur auf diesem Wege erzeugt werden. In diesem 
Bereich wird bekanntlich auch eine Zielerhöhung 
diskutiert. Die Anerkennung des Co-Processing ist 
somit auch an vielen Standorten für Investitions-
entscheidungen – durchaus im Milliardenbereich 
– entscheidend. Wir sehen hier auch eine Unter-
stützung der Gewerkschaften.  Zu dieser Techno-
logieoffenheit gehört auch die Anerkennung „grü-
nen Wasserstoffs“. Wir werden in den nächsten 
Jahren nicht überall genügend Elektrolyse-Wasser-
stoff zur Verfügung haben. Wir betonen, dass wir 
gerne gemeinsam mit der Politik das Signal geben, 
dass Deutschland auch beim Klimaschutz im 
Kraftstoffsektor für den Straßenverkehr und die 
Luftfahrt durchstartet. Vielen Dank! Weitere 
Punkte würde ich gerne in den Diskussionen er-
läutern. 

Sandra Rostek (Hauptstadtbüro Bioenergie): Sehr 
geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und 
Herren, herzlichen Dank für die Einladung und 
für die Möglichkeit, Stellung zu beziehen! Der Ge-
setzentwurf hat sich aus unserer Sicht schon deut-
lich gegenüber dem ersten Entwurf, den das BMU 
vorgelegt hat, verbessert. 

Wir sehen aber auch – und das ist mir wichtig zu 
betonen – noch sehr viele verpasste Chancen. Aus 
unserer Sicht ist der Entwurf klimapolitisch unzu-
reichend. Viele Klimaschutzoptionen, die eigent-
lich zur Verfügung stünden, werden nicht ergrif-
fen. Der Entwurf ist aber auch wirtschaftspolitisch 
unzureichend, da er auf absehbare Zeit keine An-
reize für heimische Innovationen bietet. Die ei-
gentlich im Titel des Gesetzes angekündigte Wei-
terentwicklung der THG-Quote fällt zumindest bis 
Mitte des Jahrzehnts aus. Bis dahin ist eher eine 
Stagnation zu erwarten. Aus unserer Sicht ist es 
daher erforderlich, ein höheres Ambitionsniveau 
gerade in den kommenden Jahren anzustreben. 
Die Erfüllungsoptionen dafür stehen allemal be-
reit. Wir halten schon dieses Jahr einen moderaten 

Anstieg um 0,5 Prozent für machbar. Wir würden 
zudem gerne bereits in 2022 eine THG-Quote von 
8 Prozent mit einem gleichmäßigen Anstieg bis 
2030 erreichen, um Marktverwerfungen zu ver-
meiden. Die niedrigen THG-Quotenwerte – wie 
sie jetzt auf dem Papier stehen – führen dazu, dass 
insbesondere der Ausbau der Elektromobilität ei-
nen Großteil der bereits heute genutzten Biokraft-
stoffe aus dem Markt drängt. Aus klimapolitischer 
Sicht ist es absolut widersinnig, das Potenzial von 
Biokraftstoffen nicht zu nutzen. Es gibt etwa 9 000 
Biogasanlagen in Deutschland, von denen sehr 
viele auf die Biomethanerzeugung kurzfristig um-
gerüstet werden könnten. Daneben gibt es noch 
weitere Potenziale im Rest- und Abfallstoffbe-
reich, die überhaupt nicht erwogen werden. Der 
Wasserstoff aus Biomasse ist – wie bereits darge-
legt wurde – ebenfalls eine sinnvolle Option, die 
leider ausgeschlossen bleiben soll. Auch hier set-
zen wir uns dafür ein, die Anrechenbarkeit mög-
lich zu machen. 

Lassen Sie mich noch kurz das Augenmerk auf die 
„Unterquote“ für fortschrittliche Biokraftstoffe 
lenken. Auch hier sehen wir noch erheblich mehr 
Klimaschutzpotenziale als im Regierungsentwurf 
bislang adressiert. Eine Anhebung auf 3,5 Prozent 
im Jahr 2030 würde nur ein Zehntel der verfügba-
ren Rest- und Abfallstoffpotenziale erfordern. Aus 
unserer Sicht wäre dies ein maßvoller Anstieg, der 
gleichzeitig heimische Innovationen befördern 
würde. 

Ich hoffe, diese Punkte können nachher noch ver-
tieft werden. Für den Moment möchte ich es dabei 
bewenden lassen. Mit einer klaren Botschaft: Wir 
können liefern und Produzenten stehen bereit. 
Wir möchten gerne Verantwortung für mehr Kli-
maschutz auf der Straße übernehmen. Herzlichen 
Dank! 

Dr.-Ing. Franziska Müller-Langer (DBFZ): Einen 
wunderschönen guten Morgen, sehr geehrte Vor-
sitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Ich 
möchte das, was die Vorredner bereits vorgetragen 
haben, noch einmal betonen. Die Treibhausgas-
quote ist nicht neu. Sie setzt die Vorgaben der Er-
neuerbare-Energien-Richtlinie –Direktive I – 
[RED] und der Kraftstoffqualitätsrichtlinie um. 
Letztere schreibt für das Jahr 2020 eine Treibhaus-
gasquote von sechs Prozent vor. Sie sehen in der 
Entwicklung [Anlage 2, Seite 2], dass es der Bran-
che in den letzten Jahren gelungen ist, bei einem 



  

 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und  
nukleare Sicherheit 

   
 

19. Wahlperiode Protokoll der 107. Sitzung 
vom 21. April 2021 

Seite 8 von 26 

 
 

nahezu gleichbleibenden Einsatz von nachhalti-
gen Biokraftstoffen, die Gesamttreibhausgasmin-
derung signifikant zu steigern. Der Diskussion um 
nachhaltige Rohstoffe ist ebenfalls Rechnung ge-
tragen worden. Wir sehen in der Vergangenheit ei-
nen deutlichen Anstieg der Rolle von biogenen 
Abfall- und Reststoffen – auch für die Produktion 
von Biokraftstoffen. Dabei ist wichtig festzuhalten, 
dass wir Klimaschutz im Verkehrssektor bisher 
nahezu ausschließlich über Biokraftstoffe realisie-
ren – hauptsächlich über konventionelle Biokraft-
stoffe und zu einem kleinen Anteil über Biome-
than. Es ist zudem gelungen, über die Anforderun-
gen der spezifischen Treibhausgasminderung hin-
auszugehen. Die durchschnittliche Minderung ge-
genüber den fossilen Kraftstoffen liegt bereits 
heute bei über 80 Prozent. Ich weise darauf hin, 
dass Biokraftstoffe – oder überhaupt erneuerbare 
Kraftstoffe – Teil der Bioökonomie sind. Sie kom-
men stets aus Produktionsanlagen, die mehrere 
Produkte mit sich bringen. Im Fall von konventio-
nellen als auch fortschrittlichen Kraftstoffen ent-
stehen Koppelprodukte wie Futtermittel, Glycerin 
und weitere Produkte, die eine ganze Reihe von 
Wertschöpfungsketten und Sektoren bedienen.  

Mit Blick in Richtung 2030 ist es entscheidend, 
den Endenergieverbrauch im Verkehr zu senken. 
Beispielhafte Szenarien zeigen sehr unterschiedli-
che Wege auf, wie dieses Ziel erreicht werden 
kann. Es ist entscheidend, welche unterschiedli-
chen Kraftstofftypen wir haben, denn davon hängt 
letztlich auch die Beimischung der erneuerbaren 
Kraftstoffe ab. Aber für den Klimaschutz im Ver-
kehr sind alle erneuerbaren Optionen wichtig. Da-
bei sollten nicht nur die Neufahrzeuge im Fokus 
stehen, sondern auch der erhebliche Bestand an 
Fahrzeugen, die ebenfalls einen Beitrag zum Kli-
maschutz leisten können. In der Abbildung [An-
lage 2, Seite 3] sehen Sie ein beispielhaftes Szena-
rio, wie sich die unterschiedlichen Optionen im 
Rahmen des jetzigen Kabinettsbeschlusses entwi-
ckeln können. Sie sehen, dass der nicht verfüg-
bare kontinuierliche Anstieg – insbesondere in 
den Jahren, in denen die Quote gleich bleiben soll 
– zu einer Reihe von Unsicherheiten führt. Sie se-
hen anhand der unteren Tabelle, dass wir zum ei-
nen nicht das Ziel des Klimaschutzgesetzes im 
Verkehr erreichen können. Zum anderen gibt es 
erhebliche Unterschiede zwischen dem, was theo-
retisch und dem, was real für den Klimaschutz ge-
leistet wird.  

Abschließend ein kurzes Statement: Mehrfachan-
rechnungen sind für ausgewählte Optionen rele-
vant. Sie erhöhen jedoch die Unsicherheiten für 
alle übrigen Erfüllungsoptionen. Aus unserer 
Sicht ist aufgrund dieser Unsicherheiten ein adä-
quates Monitoring für die einzelnen Erfüllungsop-
tionen erforderlich, um bedarfsgerecht nachsteu-
ern zu können. Ich danke herzlich für Ihre Auf-
merksamkeit! 

Elmar Baumann (VDB): Sehr geehrte Frau Vorsit-
zende, meine Damen und Herren! Der Kabinetts-
beschluss hebt sich positiv vom ursprünglichen 
Entwurf ab. Eine weitere Verbesserung ist aber er-
forderlich. Am wichtigsten dabei ist die Ver-
gleichmäßigung des Hochlaufs der Treibhausgas-
quote. Was andernfalls droht, möchte ich Ihnen 
kurz aufzeigen. Sie sehen hier aufgetragen [Anlage 
6, Seite 1] die Entwicklung der Treibhausgasquote 
gemäß dem Entwurf der Bundesregierung. Ihnen 
fällt auf, dass die Treibhausgasquote in drei Jah-
ren gegenüber dem Vorjahr nicht ansteigt. 2025, 
2027, 2029 – das ist nicht direkt einsichtig, denn 
die Zahl der Elektrofahrzeuge auf den Straßen, die 
Mengen an fortschrittlichen und anderen erneuer-
baren Biokraftstoffen werden steigen. In den fol-
genden Grafiken ist der Marktanteil einzelner Er-
füllungsoptionen aufgetragen. Sie sehen links Pro-
zentpunktesysteme für den Kraftstoffabsatz und 
hier zunächst einmal für die Elektromobilität den 
Ladestrom [Anlage 6, Seite 2]. Die hier zugrunde 
liegenden Daten sind Angaben der Bundesregie-
rung, die Ladestrommengen aus § 37h Bundes-Im-
missionsschutzgesetz [BImSchG] unterstellt. Sie 
sehen also einen starken Anstieg in der zweiten 
Hälfte des Jahrzehnts. Das sind die realen Daten. 
Die Mehrfachanrechnung passiert dann für die 
Anrechnung auf die Treibhausgasquote. Die 
nächste Folie [Anlage 6, Seite 3] zeigt die fort-
schrittlichen Biokraftstoffe gemäß Anhang IX Teil 
A [der Richtlinie (EU) 2018/2001, RED II]. Es ist 
anzunehmen, dass heute schon enorme Mengen 
vorhanden sind. Im Erdgasnetz ist Biomethan ge-
mäß Anhang IX Teil A [der Richtlinie (EU) 
2018/2001, RED II]. Wir gehen davon aus, dass 
fortschrittliche Biokraftstoffe durch den starken 
Anreiz, Doppelanrechnung und der Übererfüllung 
im Jahr 2030 einen Anteil von 3,5 Prozent errei-
chen. Dies ist deutlich mehr als die vorgeschrie-
bene Unterquote. Die nächste Folie [Anlage 6, 
Seite 4] zeigt den Marktanteil abfallbasierter Bio-
kraftstoffe gemäß Anhang IX Teil B [der Richtlinie 
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(EU) 2018/2001, RED II]. Diese sind bei 1,9 Pro-
zent gedeckelt. Sie sehen hier bereits, dass es 2027 
einen kleinen Einbruch gibt. Warum? 2027 steigt 
die Treibhausgasquote nicht an und durch die 
Mehrfachanrechnung der beiden anderen – der 
gelben Kurve „Strom“ und der grauen Kurve „fort-
schrittliche Biokraftstoffe“ – wird diese Klasse 
von Biokraftstoffen verdrängt. Sie wird zur Quo-
tenerfüllung gar nicht mehr benötigt. Hier [Anlage 
6, Seite 5] ist jetzt die Katastrophe zu sehen, das 
Desaster. Das ist die Anbaubiomasse: Raps, Bio-
diesel, Ethanol aus Getreide. Nach dem Willen der 
Bundesregierung ist der zulässige Anteil anbau- 
biomassebasierter Biokraftstoffe mit 4,4 Prozent 
festgeschrieben. Das ist oben die gestrichelte Li-
nie. Diese wird tatsächlich nur im Jahr 2030 über-
haupt erreicht. Das heißt, es erfolgt im nächsten 
Jahr bei realistischen Annahmen ein Einbruch der 
Biokraftstoffe aus Anbaubiomasse auf die Hälfte 
[des heutigen Absatzniveaus]. Auf null im Jahr 
2027. Das bedeutet, dass Sie nicht nur diese In-
dustrie ruinieren, sondern dass auch die Treib-
hausgasminderungen nicht kommen. Die Treib-
hausgasminderung der anbaubiomassebasierten 
Biokraftstoffe ist real. Diese brauchen Sie für das 
Klimaschutzgesetz, für das Verkehrsziel, für die 
ESR [Effort Sharing Regulation] und Paris. Die 
Mehrfachanrechnung von Elektromobilität und 
Übererfüllung fortschrittlicher Biokraftstoffe ist 
eine „Luftnummer“, das heißt, sie ist nicht real. 
Sie bekämen also in diesem Falle weniger Treib-
hausgasminderung als mit Anbaubiomasse. Es ist 
kein Lösungsstil – es ist schlechter. 

Deswegen lautet unsere wichtigste Forderung: 
eine Vergleichmäßigung des Quotenhochlaufs. 
Diese Forderung ist auch umsetzbar, da alle Opti-
onen verstärkt in den Markt kommen und fort-
schrittliche Biokraftstoffe bereits im Markt sind. 
Es ist mehr vorhanden als benötigt wird. Vielen 
Dank! 

Prof. em. Dr. Hermann Harde: Einen schönen gu-
ten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Eigentlich wäre es ganz wünschenswert ge-
wesen, vor diesen Beratungen bei einer Treibhaus-
gasminderungs-Quote aktuelle Erkenntnisse mit 
einzubeziehen, inwieweit solche Emissionen al-
lein für eine Klimaänderung verantwortlich ge-
macht werden können. Es gibt wohlbegründete 
und wachsende Zweifel von Wissenschaftlern auf 
der ganzen Welt, die der These von einer rein 

anthropogen verursachten globalen Erwärmung – 
wie sie vom IPCC [Intergovernmental Panel on 
Climate Change – Weltklimarat] vertreten wird – 
nicht folgen können. Deswegen weise ich in mei-
ner schriftlichen Stellungnahme explizit auf ei-
nige neuere Forschungsergebnisse hin, die einer-
seits einen deutlich kleineren Einfluss von CO2 
auf das Klima zeigen und andererseits die beo-
bachteten Klimaveränderungen deutlich stärker 
auf natürliche Einflüsse zurückführen. Vor weite-
ren gesetzlichen Regelungen müsste aus meiner 
Sicht vor allem auch geklärt sein, woher über-
haupt eine ausreichende Energieversorgung in 
Form von Strom oder synthetischen Treibstoffen 
kommen soll, wenn Deutschland bis 2050 Kohle, 
Gas, Öl und Kernenergie ersetzen will, um eine 
Null-Emissionspolitik umzusetzen? Hierzu zählt 
auch eine reale Vergleichs-Emissionsbilanz, die 
den deutlich höheren Material- und Flächenbe-
darf von erneuerbaren Energieträgern mit einbe-
zieht. Ebenso ist zu klären, wo die Jahr für Jahr 
anfallenden Millionen Tonnen an Plastikmüll von 
ausgedienten Solar-Panels, Windrädern und Bat-
terien bleiben sollen? Welche weiteren Kosten 
durch die Energiewende noch auf die Wirtschaft 
und den Verbraucher zukommen? Außerdem 
kann es diesem Ausschuss, der sich für die Erhal-
tung und den Fortbestand von Fauna und Flora 
einsetzt nicht egal sein, was eine weitere Installa-
tion von Erneuerbaren für Auswirkungen auf 
Mensch und Natur haben wird. Ich habe in mei-
ner schriftlichen Stellungnahme versucht, auf die 
wichtigsten Zusammenhänge einzugehen und so 
weit wie möglich hierauf Antworten zu geben – 
dies nach bestem Wissen ohne eine vorgegebene 
politische Position. Wohl aber abgestützt auf den 
wissenschaftlichen Kenntnisstand und eigene Be-
rechnungen. Ich komme im Gegensatz zum IPCC, 
dem EU-Parlament und auch einigen Vertretern 
dieses Ausschusses zu dem Ergebnis, dass weder 
ein Klimanotstand ansteht noch irgendein Rege-
lungsbedarf zur Quotierung von Treibhausgasen 
besteht. Stattdessen zeichnet sich aber ein unver-
antwortbarer Schaden für Wirtschaft, Mensch und 
Natur ab, wenn der weitere Ausbau von Erneuer-
baren wie geplant fortgesetzt wird. Dagegen sehe 
ich eine Förderung von Technologien zur Herstel-
lung von synthetischen Treibstoffen durchaus als 
sinnvoll an – nicht aus klimatologischen, sondern 
aus ressourceneinsparenden Gründen. Diese wie-
derum nicht durch regenerative Energien, wie wir 
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sie überhaupt nicht leisten können, sondern 
durch moderne Kernenergietechnik. Ich danke 
Ihnen! 

Toni Reinholz (dena): Vielen Dank für die Mög-
lichkeit, heute hier vor Ihnen sprechen zu dürfen! 
Die dena begrüßt den vorliegenden Vorschlag zur 
THG-Quote, da er die Anteile erneuerbarer Ener-
gien im Verkehr signifikant erhöhen und auf diese 
Weise zu mehr Klimaschutz im Verkehr beitragen 
wird. Gleichwohl ist uns auch bewusst, dass die 
THG-Quote nicht die einzige Maßnahme sein 
kann, um unsere Ziele im Verkehrssektor zu errei-
chen. Durch entsprechende Anpassung besitzt die 
THG-Quote gesteigertes Potenzial, um den Klima-
schutzbeitrag anzuheben. Wir sehen – was auch 
schon angesprochen wurde – die Mehrfachanrech-
nungsmöglichkeiten eher kritisch. Sie führen zu 
Verzerrungen im Quotenhandel, ohne zusätzli-
chen Klimaschutzeffekt, da die THG-Quote als 
solche nicht gleichzusetzen ist mit der tatsächli-
chen THG-Einsparung. Für die In-Verkehr-Brin-
gung von Kraftstoffen, insbesondere den Einsatz 
von synthetischen Kraftstoffen nicht-biogenen Ur-
sprungs, sollte über die Einführung einer Mindest-
quote im Straßenverkehr – ähnlich der Flugquote 
für E-Fuels [electrofuels – Elektro-Kraftstoffe] – 
ein Anreiz geschaffen werden. Andernfalls besteht 
die Befürchtung, dass wir diese Kraftstoffe gar 
nicht im Markt sehen werden. Mit Blick in Rich-
tung 2030 ist aber gerade der Einsatz dieser Kraft-
stoffe notwendig, da noch genügend Verbren-
nungsmotoren im Verkehr sein werden.  

Anderes Thema: Hinsichtlich der Flugkraftstoff-
quote nimmt Deutschland eine Vorreiter-Stellung 
ein. Es ist jedoch zielführender, auf entspre-
chende Regelungen auf EU-Ebene hinzuwirken. 
Dementsprechend dann über RED II zu verankern, 
um damit einfach keine Marktverzerrung im Flug-
verkehr zu erzielen. Zum anderen sehen wir die 
Auktionierung von Strom mit Blick auf den Quo-
tenhandel als eher irreführend und sogar markt-
verzerrend an. Es bilden sich im Quotenhandel 
bereits neue Geschäftsmodelle heraus, die 
dadurch torpediert werden würden. Daher lehnen 
wir dieses Auktionierungs-Modell ab. Auch bei 
der Mindestquote für fortschrittliche Biokraft-
stoffe sehen wir mit den bestehenden Potenzialen, 
die Möglichkeit, höhere Quoten zu erreichen. Wir 
würden es begrüßen, wenn die Mindestquote fort-
schrittlicher Biokraftstoffe im Jahre 2025 schon 

bei einem Prozent liegt anstatt – wie momentan 
vorgeschlagen – bei 0,7 Prozent. Im Nutzfahrzeug-
bereich der CNG [Compressed Natural Gas]-/LNG 
[Liquefied Natural Gas]-Mobilität werden wir eine 
höhere Entwicklung sehen. Das Gleiche gilt für 
die Wasserstoffmobilität. Hier ist es aufgrund des 
höheren Klimaschutzeffektes sinnvoll, gleich auf 
„grünen“ Wasserstoff anstatt auf „grauen“ Wasser-
stoff zu setzen. Um den Klimaschutzeffekt bei der 
Elektromobilität zu erhöhen, ist es essenziell, die 
Anrechnungsmöglichkeiten von erneuerbarem 
Strom bei nichtöffentlichen Ladesäulen zu verbes-
sern. Wir begrüßen es sehr, dass die Elektromobi-
lität auch in Zukunft einen höheren Anteil zur Er-
füllung der THG-Quote beitragen wird. Vielen 
Dank! Ich freue mich auf Ihre Fragen! 

Dr. Johanna Büchler (DUH): Vielen Dank! Sehr 
geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und 
Herren, auf welche Energieträger setzen wir, um 
Mobilität künftig klimafreundlich und ressourcen-
schonend zu gestalten? Das ist die Frage, auf die 
der Bundestag mit der RED II-Umsetzung eine 
Antwort geben muss. Die Weiterentwicklung der 
THG-Quote kann durch Unterstützung der E-Mo-
bilität einen positiven Beitrag leisten. Der vorlie-
gende Gesetzentwurf schöpft dieses Potenzial je-
doch nicht konsequent aus und enthält aus Klima- 
und Umweltsicht gravierende Fehlanreize. Das be-
ginnt mit der THG-Quote selbst. In der Diskussion 
wird durchweg, auch heute, eine hohe und 
schnell ansteigende THG-Quote mit ambitionier-
tem Klimaschutz gleichgesetzt. Das klingt plausi-
bel, ist aber unter den gegebenen Rahmenbedin-
gungen nicht richtig. Die vorgesehene Quote von 
22 Prozent in 2030 ist bereits zu hoch. Sie sollte 
keinesfalls noch stärker oder früher angehoben 
werden. Die Umweltverbände plädieren geschlos-
sen dafür, die THG-Quote gemäß dem Vorschlag 
des BMU zunächst moderat bis 2026 anzuheben 
und dann in ein paar Jahren auf Basis der Ent-
wicklung der E-Mobilität fortzuschreiben. Denn 
mit einer zu hohen THG-Quote erweist man Klima 
und Umwelt einen „Bärendienst“. Zur Erfüllung 
der Quote werden Kraftstoffe eingesetzt werden 
müssen, die umweltschädlich sind oder nicht 
nachhaltig skaliert werden können und dem 
Klima nur auf dem Papier helfen. Drei konkrete 
Bespiele dazu. Erstens: Der vorliegende Gesetzent-
wurf zementiert die Verbrennung von Nahrungs-
mitteln im Tank für weitere zehn Jahre, obwohl 
die Belegung riesiger Agrarflächen für Kraftstoff 
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angesichts von steigendem Flächendruck und dra-
matischem Artenverlust nicht zu rechtfertigen ist. 
Die Anrechnung aller konventionellen Agrokraft-
stoffe sollte schnellstmöglich auf null sinken – an-
gefangen in 2021 mit Palmöl und Sojadiesel. 
Zweitens: Mit dem starken Ankurbeln der Kraft-
stoffe biogener Reststoffe riskieren wir unter ande-
rem, dass unsere Wälder künftig nicht naturnäher, 
sondern noch steriler werden, weil von der Krone 
bis zum Baumstumpf alles zu sogenannten fort-
schrittlichen Kraftstoffen verarbeitet wird. Dem 
Klima ist nicht geholfen, wenn wir unsere wich-
tigste Kohlenstoffsenke weiter schwächen. Des-
halb sollte die Unterquote für Kraftstoffe aus Rest-
stoffen ohne darüber hinausgehende Doppelan-
rechnung auf 1,75 Prozent – wie in der RED II vor-
gesehen – abgesenkt werden. Drittens: Es ist nicht 
sinnvoll, kostbaren Ökostrom – der ohnehin Man-
gelware ist und das Fundament unserer gesamten 
Energiewende bildet – für ineffiziente und teure 
E-Fuels für PKW zu verschwenden. Die Unter-
quote für E-Fuels, die oft im Straßenverkehr gefor-
dert wird, ist klar abzulehnen. Die vorgesehene 
Doppelanrechnung sollte gestrichen werden. Wir 
brauchen zweifellos mehr erneuerbare Energie im 
Verkehr. Das klappt jedoch nicht mit Kraftstoff 
vom Acker oder aus dem Wald, sondern mit mehr 
Elektrifizierung.  

Noch ein letztes Wort zur Mehrfachanrechnung 
von Strom: Die Mehrfachanrechnung ist ein not-
wendiges und sinnvolles Instrument, um inner-
halb eines sehr heterogenen Spektrums an Optio-
nen den Energieträger zu fördern, der tatsächlich 
einen positiven Beitrag leisten kann. Deswegen 
sollte die Stromnutzung – wie von der EU vorge-
sehen – mit dem Faktor vier angerechnet werden. 
Vielen Dank! 

Jekaterina Boening (Transport & Environment): 
Sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundes-
tages, liebe Kolleginnen und Kollegen, die politi-
sche Diskussion um die Weiterentwicklung der 
Treibhausgasminderungs-Quote hat eine Grund-
satzdebatte über die Verkehrswende in Deutsch-
land ausgelöst. Unter anderem wird die Frage ge-
stellt: Ist der Verbrennungsmotor das Problem o-
der nur die eingesetzten Kraftstoffe? Und meine 
Antwort lautet im Gegensatz zu der Auffassung 
vieler meiner Vorrednerinnen und Vorredner: Ja, 
der Verbrennungsmotor ist das Problem! Wir wer-
den mit dem Einsatz der Technologieoffenheit die 

Klimaziele nicht erreichen. Der Grund dafür sind 
die begrenzten Skalierungspotenziale von alterna-
tiven Kraftstoffen sowie die Implikation für eine 
effektive CO2-Minderung in anderen Sektoren, die 
mit dem Einsatz von alternativen Kraftstoffen ein-
hergeht. Nehmen wir das Beispiel von E-Fuels. 
Um fünf Prozent Diesel und Benzin durch strom-
basierte Kraftstoffe im Jahr 2030 zu ersetzen – wie 
von Herrn Prof. Dr. Willner vorgeschlagen –, wer-
den 15 Gigawatt Elektrolysekapazität benötigt. Das 
ist das Dreifache des Ziels der nationalen Wasser-
stoffstrategie und rund 40 Prozent der gesamten in 
der EU geplanten Elektrolysekapazität. Zugleich 
bedeuten fünf Prozent E-Fuels, dass 95 Prozent 
des getankten Kraftstoffes fossil bleiben. Dafür, 
dass bestimmte Autofahrer zu über 90 Prozent fos-
sil fahren, müssen 40 Prozent der europäischen 
Elektrolysekapazität für den deutschen Kraftstoff-
markt mobilisiert werden. Die Konsequenzen ei-
ner solchen Politik werden vor allem dann deut-
lich, wenn man sich den Bedarf anderer Wirt-
schaftssektoren anschaut. Die Stahlindustrie mel-
det zum Beispiel für das Jahr 2030 einen Wasser-
stoffbedarf von 22 Terawattstunden. Das sind 
60 Prozent mehr als Deutschland im Jahr 2030 
produzieren wird. Das heißt, die Nachfrage ist 
groß. Die Skalierungspotenziale – ob in Deutsch-
land, der EU, Europa oder Australien – sind in 
den nächsten neun Jahren bis 2030 sehr begrenzt. 
Aus der Erfahrung mit Biokraftstoffen wissen wir, 
dass durch die starke Nachfrage die Nachhaltig-
keit unter Druck gesetzt wird. Rund 27 Prozent 
der in Deutschland abgesetzten Biokraftstoffe – 
ich spreche hier von Biodiesel – basieren heute 
auf Palmöl. Die starken Anreize zur Nutzung von 
Biokraftstoffen im Straßenverkehr haben zu gra-
vierenden Auswirkungen für den Klima- und Na-
turschutz weltweit geführt. Diese Auswirkungen 
werden heute von der Biokraftstoffbranche geleug-
net. Auf die Auftragsstudie [Anlage 12] über den 
VDB kommen wir im Laufe der heutigen Anhö-
rung bestimmt noch einmal zu sprechen. In einer 
klimaneutralen Wirtschaft werden wir die Land-
flächen als CO2-Senke und nicht als CO2-Quelle 
brauchen. Die Produktion von Kraftstoffen aus 
Anbaubiomasse ist mit diesem Ziel nicht verein-
bar. Wir fordern deshalb einen Ausstieg aus allen 
konventionellen Biokraftstoffen bis 2030. Der Ver-
brennungsmotor kann nicht klimaneutral werden 
und das hat die deutsche Automobilindustrie be-
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reits erkannt. Deshalb ist der hohe Anrechnungs-
faktor für Strom gerechtfertigt und muss auch hier 
angehoben werden. Künftig werden die OEM [Ori-
ginal Equipment Manufacturer] auf die leistungs-
fähigen Batterietechnologien und innovative Soft-
ware angewiesen und nicht mehr von der Ölin-
dustrie und der Biokraftstoffbranche abhängig 
sein. Diesen Wahnsinn proaktiv zu gestalten und 
nicht der Getriebene zu sein, ist entscheidend da-
für, dass Deutschland auch in Zukunft ein Hoch-
technologiestandort bleibt. Die Ausgestaltung der 
Treibhausgasminderungs-Quote muss die Leit-
planken hierfür richtig setzen. Vielen Dank! 

Vorsitzende: Vielen Dank, Frau Boening! Damit 
haben wir alle Eingangsstatements unserer Sach-
verständigen gehört und gehen jetzt in die Diskus-
sion über. Nochmal an die Kolleginnen und Kolle-
gen Abgeordneten: Auch wenn Sie erst noch ei-
nen Kommentar abgeben wollen vor Ihrer Frage, 
benennen Sie bitte gleich zu Beginn die Sachver-
ständigen, an die Sie Ihre Frage richten. Und an 
die Sachverständigen dann gleichermaßen die 
Bitte, auf die Zeit zu achten, die zu laufen be-
ginnt, wenn die Abgeordnete bzw. der Abgeord-
nete anfängt zu sprechen. Wir beginnen mit der 
Union und das Wort hat Herr Abg. Oliver Grund-
mann, bitte! 

Abg. Oliver Grundmann (CDU/CSU): Die Frage 
geht an Frau Rostek. Zunächst einmal herzlichen 
Dank an die meisten Sachverständigen für ihre 
sachgerechten Ausführungen. Aber jetzt eine 
Frage, Frau Rostek: Wir in der Union – und da 
spreche ich, glaube ich, auch für meine Kollegin 
Dr. Nina Scheer von der SPD – wir wollen ganz 
klar mehr Ambitionen! Wir wollen mehr Klima-
schutz im Verkehr und wir wollen deshalb auch 
einen ambitionierteren und auch gleichmäßigeren 
Anstieg der THG-Quote. Wir wollen auch 
schnellstmöglich raus aus dem Palmöl. Das Bun-
desumweltministerium dagegen, das drückt auf 
die Bremse; die sagen, es fehlen die Erfüllungsop-
tionen und die Branche kann das eh nicht leisten, 
nicht umsetzen. Frau Rostek, Sie sprechen hier 
jetzt im Grunde stellvertretend für genau diese 
Branche und haben einen sehr guten Überblick 
über die Praxis, auch über die Praxis der fort-
schrittlichen Biokraftstoffe, und haben vielleicht 
auch einen tieferen Einblick als mancher Referent 
am Grünen Tisch im BMU. Deshalb meine Frage: 

Packen Sie das? Sollen wir als Gesetzgeber muti-
ger und noch ambitionierter werden? Können Sie 
das umsetzen? Wie können wir unterstützen, etwa 
durch Zulassung von Biomasse für die Herstel-
lung von grünem Wasserstoff? Das sind meine 
Fragen.  

Sandra Rostek (Hauptstadtbüro Bioenergie): Kla-
res Statement von meiner Seite: Wir schaffen das! 
Die Produzenten stehen bereit. Ich habe versucht, 
es schon ein bisschen anzureizen, aber wir kön-
nen gerne die einzelnen Erfüllungsoptionen noch-
mal durchdeklinieren. Die Kraftstoffmengen sind 
schon im Markt. Wenn wir nicht die Quote noch 
dieses Jahr anheben, dann werden wir einen Ab-
satzrückgang erleben im Markt. Das zeigt Ihnen 
doch im Umkehrschluss, dass jetzt schon mehr 
vorhanden ist. Es ist gar nicht die Frage, was ich 
noch künftig mobilisieren muss, sondern es ist 
erstmal die Frage, überhaupt den Status quo bei-
zubehalten. Das ist das Erste. Zweitens – ich habe 
schon ein bisschen versucht, das darzustellen: Das 
Potenzial in Deutschland an Rest- und Abfallstof-
fen im Bereich Biogas beträgt zunächst mal etwa 
400 Liter/Joule. Die gleiche Menge haben wir 
nochmal im Bereich der festen Biomasse. Und 
nein, das Schadholz, was vom Borkenkäfer befal-
len wurde, das sollte jetzt auch nicht im Wald be-
lassen werden, sondern es muss da raus! Sonst 
greift der Borkenkäfer da noch weiter um sich. In-
sofern ist es wichtig, gerade jetzt kurzfristig solche 
Potenziale auch zu nutzen, wenn wir sie denn ha-
ben. Ich könnte die Reihe jetzt noch fortsetzen. 
Ich kann Ihnen von, ich würde sagen, 20 bis 30 
Biomethananlagen erzählen, die quasi schon mit 
den Hufen scharren, die schon dabei sind, umzu-
rüsten auf Güllenutzung, um zu sagen: „Wir sind 
da für den Kraftstoffsektor. Wir wollen hier mehr 
Klimaschutz kurzfristig auf die Straße bringen.“ 
Und ich glaube, Herr Reinholz hat es auch noch-
mal deutlich gemacht, dass sich auch im Bereich 
der Antriebstechnologien, auf der aufnehmenden 
Absatzseite, einiges tut und wir auch hier die 
Möglichkeit haben, entsprechend die Busflotten, 
die Lkw-Flotten zu versorgen, sowohl CNG-seitig 
als auch LNG-seitig und gerne eben auch als Was-
serstoff. Sie haben es angesprochen: Wir wollen 
gerne teilhaben an dem Aufbau und dem Einstieg 
Deutschlands in eine Wasserstoffwirtschaft. Das 
haben wir uns vorgenommen als Land und wir 
halten das auch als Branche für richtig und möch-
ten gerne nochmal unser Angebot wiederholen, 
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dass wir hier auch einen Beitrag leisten können, 
denn die Elektrolyse – das muss man einfach se-
hen – hat einen gewissen Vorlauf. Wir diskutieren 
das rauf und runter. Wir brauchen noch eine 
Weile. Hier können wir mit dem biogenen Wasser-
stoff kostengünstig sogar als Steigbügelhalter gute 
Dienste erweisen. Das ist mir auch ganz wichtig 
zu betonen, denn das BMU führt häufig an, dass 
hier eine Konkurrenzsituation gegeben wäre zwi-
schen der Elektrolyse und dem biogenen Wasser-
stoff. Wir sehen das in keinerlei Weise, sondern 
wir sehen vielmehr große Synergieeffekte, denn es 
ist die gleiche Infrastruktur, die wir gemeinsam 
nutzen können. Das heißt, wir können jetzt schon 
zum Beispiel mehr Busflotten umstellen im 
Brennstoffzellenbereich. Wir können in Raffine-
rieprozessen grünen Wasserstoff einsetzen und 
wir können natürlich dann zu einem späteren 
Zeitpunkt nochmal neujustieren und überlegen, 
ob sich diese beiden Erfüllungsoptionen dann er-
gänzen sollen, die Elektrolyse oder der biogene 
Wasserstoff, oder dann auch abwechseln sollen. 
Insofern nochmal unser Petitum, hier auch den 
grünen Wasserstoff zuzulassen und Anreize aus-
zuloben, denn man braucht sich auch nicht zu be-
klagen, dass nicht genügend Produktionskapazitä-
ten zur Verfügung stünden, wenn man nicht 
gleichzeitig auch irgendwie Anreize auslobt, um 
solche auch tatsächlich Realität werden zu lassen.  

Abg. Dr. Nina Scheer (SPD): Guten Morgen in die 
Runde. Meine Frage geht an Frau Dr. Müller-Lan-
ger, und zwar möchte ich von Ihnen gerne noch-
mal hören, welche Veränderungen Sie am beste-
henden Gesetzentwurf nun sehen, welchen Verän-
derungsbedarf insbesondere, um die Nachhaltig-
keitsziele zu erreichen, Schädlichkeiten, wie wir 
sie auch bei Palmöl und POME [Palm oil mill 
effluent] entdecken, auch auszuschließen und 
auch die heimischen Potenziale so zu nutzen, 
dass sie verlässlich die Minderungen hinbekom-
men. 

Dr.-Ing. Franziska Müller-Langer (DBFZ): Es gibt 
verschiedene Ansätze, die man hier verfolgen 
kann. Das eine ist auf jeden Fall ein jährlicher An-
stieg der Treibhausgasquote. Wir haben insbeson-
dere von den Branchenvertretern gehört, dass sie 
jetzt schon beispielsweise über Biomethan aber 
auch andere Optionen es für möglich halten, hö-
here Anteile, insbesondere an fortschrittlichen Bi-
okraftstoffen bereitzustellen, die – weil wir gerade 

am Beispiel von Biomethan sind – im erheblichen 
Umfang heimische Ressourcen nutzen werden 
und nutzen können. Das ist also eine Maßnahme. 
Die zweite Maßnahme: Nachhaltig insbesondere 
Kraftstoffe mit einem hohen Landnutzungsrisiko – 
da werden sicherlich die Kollegen noch drauf ein-
gehen – auszuschließen, hieße, das Palmöl auszu-
phasen. Das ist vorgesehen bisher bis zum Jahr 
2026. Damit haben wir also das letztlich raus. 
Dann kann man darüber nachdenken, das schnel-
ler auslaufen zu lassen – so, wie das viele andere 
europäische Mitgliedstaaten auch tun. Nicht zu 
vergessen ist – und das ist ein Punkt, der ist aus 
unserer Sicht auch zu diskutieren –, dass auch als 
Bereich der fortschrittlichen Biokraftstoffe das so-
genannte „POME“, ein Nebenprodukt der Palmöl-
produktion, anrechnungsfähig ist. Man müsste mit 
POME als Beispiel – was aber generell für Neben- 
und Koppelprodukte aus der Verarbeitung von so-
genannten „High ILUC“ [indirect land use change 
impacts of biofuels – indirekte Landnutzungsän-
derungen]-Rohstoffe gilt – diese ausschließen be-
ziehungsweise zumindest die Doppelanrechnung 
reduzieren, um hier nicht einen Anreiz und eine 
Sogwirkung zu haben. Ergänzend dazu kann man 
ganz klar sagen, dass es entscheidend ist – wir ha-
ben über die ganzen Unsicherheiten gesprochen, 
die hier eine Rolle spielen. Wir sehen ganz klar ei-
nen Vorteil, gasförmige Kraftstoffe stärker in den 
Markt zu bringen, weil wir hiermit zum einen die 
Möglichkeit haben, heimisch sehr viel stärker in 
Ergänzung zu den konventionellen und den fort-
schrittlichen Biokraftstoffen einen Beitrag zu leis-
ten, aber auch eine Infrastruktur zu schaffen, von 
der nicht nur der Verkehrssektor profitiert, son-
dern in der Perspektive ja alle Sektoren. Da bin 
ich wieder bei dem Mandat Verkehr an der Stelle. 
Aber auch über die Treibhausgasquote hinaus 
sollte man bedenken, dass hier mehrere Wert-
schöpfungsketten bedient werden, sowohl in den 
Koppelprodukten, die hier eine ganze Reihe von 
Aufgaben erfüllen, aber dann auch in der Anwen-
dung von den Kraftstoffen und den Produkten. 
Last but not least der Hinweis darauf, dass heute 
schon und auch in Zukunft alle biogenen Kraft-
stoffe, erneuerbaren Kraftstoffe, die wir im Ver-
kehr finden, Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und 
zertifiziert sein müssen, um zu einer Anerken-
nung zu kommen. Es ist also nicht so, dass wir 
nicht-nachhaltige Kraftstoffe im Markt hätten. Im 
Gegenteil, hier sind in den letzten zwölf Jahren 
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Hausaufgaben gemacht worden. Die Branche hat 
sich hier weiterentwickelt und das hat – das will 
ich an der Stelle auch betonen – zusätzlich dazu 
geführt, dass wir auch in anderen Bereichen, die 
nicht Kraftstoffe produzieren, die Grundlage dafür 
schaffen, Nachhaltigkeit umzusetzen. Last but not 
least ein Kommentar, den Sie mir bitte noch zuge-
stehen: Wenn Sie die Entwicklung betrachten, den 
Evaluierungsbericht, den Play-Ausweis, hier also 
ein Reporting machen, welche Rohstoffe in wel-
che Kraftstoffe gegangen sind, dann sehen wir 
sehr deutlich nicht nur eine Zunahme der Rest- 
und Abfallstoffe im Kraftstoffbereich, im Biokraft-
stoffbereich, sondern auch, dass der maßgebliche 
Anteil der Rohstoffe, die wir hier einsetzen, aus 
Europa kommt.  

Abg. Marc Bernhard (AfD): Meine sehr geehrten 
Damen und Herren, meine Frage geht an Herrn 
Professor Harde. Die Regierung möchte mit die-
sem Gesetzentwurf den Anteil erneuerbarer Ener-
gien im Verkehrsbereich auf 28 Prozent erhöhen, 
obwohl die EU-Vorgabe nur 14 Prozent ist. Wir 
wollen also das Doppelte der EU-Richtlinie – 
möchte die Regierung. Leider wird im ganzen Re-
gierungsentwurf die Frage der Umsetzbarkeit fast 
ausgeblendet. Deshalb erstmal zwei Fragen an Sie, 
Herr Professor Harde. Zum einen: Um wie viel 
Energie geht es hier überhaupt? Wie stellt sich 
denn der aktuelle Energieverbrauch, aufgeschlüs-
selt nach den unterschiedlichen Energiearten, 
dar? Und vor allem: Wie hoch ist der Primärener-
gieverbrauch des Verkehrssektors? Damit wir 
überhaupt mal wissen, von was wir reden. Und 
dann ist ja die andere Situation auch so, dass die 
Regierung einseitig  
oder als einziges Land weltweit darauf setzt, 
gleichzeitig aus Kern- und Kohleenergie auszu-
steigen, aber dann einseitig trotzdem auf Batterie-
autos setzt, die auf Strom angewiesen sind. Wir 
sollen also in Zukunft nicht nur mit Strom heizen, 
sondern auch mit Strom fahren. Woher soll der 
notwendige Strom kommen und gibt es den über-
haupt angesichts des bevorstehenden Kern- und 
Kohleenergieausstiegs?  

Prof. em. Dr. Hermann Harde: Ich versuche, das 
durch ein paar Bilder darzustellen. Zunächst ein-
mal zur ersten Frage. Einen Überblick über den 
Primärenergieverbrauch gibt dieses Tortendia-
gramm mit Angaben von 2018, die mittlerweile 

bestätigt sind [Anlage 7, Seite 5]. Der größte Ener-
gieträger ist Mineralöl mit 34 Prozent, die Erneu-
erbaren liefern zusammen 13,8 Prozent, hierbei 
steuert die Biomasse den größten Anteil mit 6,4 
Prozent bei, Wind drei Prozent und Photovoltaik 
1,3 Prozent. Dagegen liegt der Anteil des Ver-
kehrssektors dabei bei gut einem Viertel des ge-
samten Primärenergieverbrauchs mit ziemlich ge-
nau einer Billion Kilowattstunden. Der Gesamt-
stromverbrauch mit 650 Terawattstunden hat hie-
ran hingegen nur einen Anteil von 18 Prozent. 
Woher soll künftig ausreichender Strom kommen? 
Dies ist die Kernfrage überhaupt, die ich mir auch 
immer wieder stelle, die aber weder Fachleute, 
die Medien, noch Politiker beantworten. Kern-
energie und fossile Brennstoffe liefern 86 Prozent 
der Primärenergie [Anlage 7, Seite 6]. Biomasse 
und Wasser sind weitgehend ausgeschöpft. Photo-
voltaik kann hier nur noch begrenzt dazu beitra-
gen. Es bleibt also die Windkraft, die zu erhöhen 
ist von drei auf 89 Prozent, fast um einen Faktor 
30. Für drei Prozent wurden bisher 111 Terawatt-
stunden an Strom erzeugt. Für 89 Prozent würde 
das heißen, nach einem einfachen Dreisatz, dass 
wir künftig 900 000 Windkraftanlagen benötigen. 
Dieses bei einer Nennleistung von zwei Megawatt 
pro Anlage, von denen jeweils im Mittel 20 Pro-
zent ins Netz eingespeist werden können.  

Die Erzeugung: Was wir bisher hier betrachtet ha-
ben, ist die volatile Energie, die vom Wetter und 
nicht vom Bedarf vorgegeben wird. Nehmen wir 
für die Wandlung und Speicherung in syntheti-
schen Treibstoffen und zurück nur einen Verlust 
von 50 Prozent an. Dann heißt das, dass bis 2050 
1,8 bis zwei Millionen Windkraftanlagen nötig 
sein werden, um den entsprechenden Energiebe-
darf zu decken. Über 30 Jahre müssen also 60 000 
neue Windkraftanlagen pro Jahr oder 165 Anlagen 
pro Tag erstellt und ans Netz angeschlossen wer-
den. Riesige Betonfundamente werden benötigt. 
Dieses erfordert ca. eine Million Kilometer neue 
Stromleitungen über- oder unterirdisch. Wir wis-
sen um die Probleme, die bisher schon bestehen, 
um solche Trassen zu verlegen. Ebenso viel ist er-
forderlich an Zuwegungen. Grundstücke müssen 
verfügbar sein oder sogar enteignet werden. Nach 
20 Jahren gibt es einen Rückbau und Berge an re-
cycelbaren Kunststoffen fallen an. 

Vorsitzende: Herr Professor Harde, kommen Sie 
bitte zum Schluss? 
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Prof. em. Dr. Hermann Harde: Ja, ich komme 
gerne zum Schluss. Für die Bundesrepublik 
Deutschland mit einer Fläche von 360 000 Quad-
ratkilometern heißt das im Mittel fünf bis sechs 
solche Windkraftanlagen sind auf einem Quadrat-
kilometer zu erwarten. Wenn Sie sich hier die Vo-
gelperspektive für das Regierungsviertel ansehen, 
hier im linken unteren Teil, dann werden Sie auf 
dem Weg vom Bundeskanzleramt zum Reichstag 
dabei auf jeder Seite drei Windkraftanlagen in Be-
trieb sehen [Anlage 7, Seite 8]. Allerdings werden 
die dort sicherlich nicht genehmigt und deswegen 
werden sie woanders umso mehr in der Verdich-
tung anstehen.  

Vorsitzende: Herr Professor Harde, bitte, Sie sind 
jetzt fast bei sieben Minuten! 

Prof. em. Dr. Hermann Harde: Ich schließe hier-
mit auch. Ich will nur sagen, die 22 Prozent an 
stromerzeugenden Kraftstoffen bedeuten bei ei-
nem Wirkungsgrad von 60 Prozent 100 000 Wind-
kraftanlagen mehr, das Dreifache der bisher instal-
lierten Anlagen.  

Abg. Dr. Lukas Köhler (FDP): Wie gut, dass wir 
Strom nicht nur in Deutschland produzieren müs-
sen. Ich habe mehrere Fragen, wollte aber mit ei-
ner kurzen Vorbemerkung einsteigen. Meine Fra-
gen gehen aber gleich an Herrn Toni Reinholz. Die 
kleine Vorbemerkung ist – ich weiß nicht mehr, 
wer es ganz genau gesagt hat –, aber diese 15 GW 
[Gigawatt], die wir brauchen für E-Fuels, das ist ja 
eine phantastische Nachricht! Das ist ja so wenig 
Strom, wenn wir ihn nicht rein in Deutschland 
produzieren können, dass wir mit 300 GW 100 
Prozent abdecken würden. Das sind ja phantasti-
sche Nachrichten, für das wir wenig tun müssen – 
selbst wenn wir noch zwei, drei Schnäpse für den 
Transport oben drauf legen, finde ich das super. 
Aber anderes Thema: Herr Reinholz, Sie hatten ei-
nige sehr interessante Punkte ausgeführt. Ich 
würde gerne einsteigen mit einer Frage zur Mehr-
fachanrechnung. Und zwar hatten Sie ausgeführt, 
dass eine Mehrfachanrechnung natürlich nicht zu 
realem Klimaschutz führen würde. Wenn Sie dazu 
noch zwei Worte mehr sagen könnten? Und dann 
vielleicht auch nochmal kurz einordnen würden, 
wie sich so etwas in das Verhältnis – zum Beispiel 
mit dem Klimaschutzgesetz, das ja sektorscharf 
aufteilt und dann aber keine Minderungen in dem 
von uns vorgestellten Maße bis 2030 bedeuten 
würde –, also wenn Sie das im Verhältnis zu den 

anderen Maßnahmen setzen könnten? Und vor al-
len Dingen nochmal ausführen, wieso eine Mehr-
fachanrechnung aus Ihrer Sicht zumindest nicht 
sinnvoll ist. Dann hatten alle Experten – auch die 
der Regierung – durchaus viel Kritik an den Punk-
ten des THG-Gesetzes geäußert. Die Frage der An-
rechnung biogener Kraftstoffe, des biogenen Was-
serstoffs würde ich mal rauslassen – das ist, 
glaube ich, jetzt schon oft genug angesprochen 
worden. Aber was mich als zweiten Punkt interes-
sieren würde, wäre die Frage zu den syntheti-
schen Kraftstoffen. Sie haben ausgeführt, dass Sie 
mit einer ergänzenden Mindestquote von zwei 
Prozent in Ihrer Stellungnahme anfangen würden. 
Da würde mich tatsächlich noch einmal für den 
laufenden Verkehr die Begründung dahinter inte-
ressieren. Wo kommt das her? 

Toni Reinholz (dena): Angefangen beim Vergleich 
zum Klimaschutzgesetz: Es ist natürlich klar, dass 
die THG-Quote – was ich gesagt hatte – nicht als 
einziges Tool dienen kann, um die Klimaschutz-
ziele im Verkehr zu erfüllen. Die Mehrfachanrech-
nung als solche führt ja gerade dazu, was ich 
meinte mit den Marktverzerrungen, die im Quo-
tenhandel stattfinden werden. Wenn ich mit dem 
Strom, der durchaus natürlich auch über die An-
triebseffizienz seine Vorteile hat, im Vergleich zu 
Biokraftstoffen sogar auf den Megajoule gerechnet 
oder Gigajoule, wie auch immer, eine geringere 
Treibhausgaseinsparung sogar habe, aber dann 
diese fiktiv dreifach auf die THG-Quote anrech-
nen kann, habe ich natürlich so fürs Klima per se 
erst einmal nichts getan. Das Klimaschutzgesetz 
als solches sieht ja vor, dass wir von heute 163 
Millionen Tonnen CO2 auf 95 Millionen Tonnen 
CO2 runterkommen müssen. Das kriege ich dann 
natürlich nicht hin über fiktive Anrechnungen. Da 
ist es dann so, dass ich sämtliche Technologieop-
tionen brauche oder die alle nutzen muss, die ich 
zur Verfügung habe, um einfach diesen Zielen nä-
her zu kommen. Zum anderen wird es auch eher 
dazu führen – das hatte Herr Baumann auch wun-
derschön in seinen Folien aufgezeigt –, dass na-
türlich diese Mehrfachanrechnungen eher zu der 
Problematik führen, dass sie manche Technologie-
option sogar eher aus dem Quotenhandel oder der 
Quotenanrechnung rausschmeißen wird, was na-
türlich dementsprechend dann keinen Klima-
schutzbeitrag leisten kann. Das ist dann natürlich 
ein bisschen irreführend. Herr Baumann hat auch 
aufgezeigt, wir brauchen dann auch eine gewisse 
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Glättung des Pfades der THG-Quote, dass diese 
Mehrfachanrechnung nicht zu diesen Verquickun-
gen führt. Wenn man allerdings eine THG-Quote 
mit Einfachanrechnung für alle Energieträger ma-
chen würde und diese recht ambitioniert ausge-
staltet wird, dann würden die Technologieoptio-
nen von ganz alleine kommen. Ich brauche dann 
wirklich alle. Ich brauche die Biokraftstoffe, die 
fortschrittlichen Biokraftstoffe, ich brauche auch 
insbesondere die Elektromobilität, die gute THG-
Verbrennungskosten vorzuweisen hat und dem-
entsprechend auch ihren Weg in die Quote finden 
wird. Das ist alles nicht das Problem. Wir als dena 
sehen das immer so: Wir brauchen alle zur Verfü-
gung stehenden Optionen und insbesondere – das 
kam auch schon vor –, dass man den Verbrenner 
natürlich eher auslaufen lassen will, gerade im 
Pkw-Bereich ist das ja auch zielführend. Aller-
dings sehen wir das auch gerade im Nutzfahrzeug-
bereich. Wenn ich längere Strecken zurücklegen 
muss, brauche ich weiterhin Verbrennermotoren, 
einfach weil die die nötige Kraft erzeugen können. 
Hier muss ich natürlich zusehen, dass ich dann 
aber auch mehr erneuerbare Optionen für diese 
Bereiche habe. Deswegen hatte ich auch nochmal 
betont, dass wir gerade im Nutzfahrzeugbereich 
Potenziale sehen für fortschrittliche Biokraftstoffe, 
allerdings natürlich auch für E-Fuels, sei es jetzt 
für Wasserstoff oder auch andere Derivate. Das ist 
für uns wirklich wichtig zu sagen, dass wir gerade 
im Nutzfahrzeugbereich zukünftig da Probleme 
sehen und wir alle Kraftstoffoptionen brauchen, 
die wir da auf dem Tisch haben.  

Dann noch zur Mindestquote für die E-Fuels als 
solche: Es gibt viele Studien oder Auswertungen – 
das hat auch Frau Dr. Müller-Langer gezeigt –: 
Wie ist die In-Verkehr-Bringung im Jahre 2030? 
Das wissen wir heute nicht. Wie viel Energie wer-
den wir verbrauchen? Es gibt natürlich ver-
schiedenste Szenarien und wir gehen vom Worst-
Case-Szenario aus, dass wir den Energiebedarf 
nicht stark senken werden können im Verkehrsbe-
reich und dementsprechend müssen wir dann 
auch, gerade wenn die Verbrenner noch bleiben, 
natürlich auch den Marktumlauf von E-Fuels 
heutzutage schon anreizen, damit wir sie gerade 
im nächsten Jahrzehnt schon verwenden können. 
Hier geht es wirklich nur darum – uns als dena –, 
den Marktumlauf anzureizen. Zwei Prozent ist 
derzeit auch nicht so viel und man kann es sich 
dementsprechend in der THG-Quote auch leisten, 

diesen Marktumlauf – auch wenn es ein teurer 
Kraftstoff ist, das ist keine Frage. Aber hier, so wie 
es im Moment ist, über die Mehrfachanrechnung 
und auch über die Quotenpreise, die wir sehen 
werden in diesem Jahrzehnt, kann der Marktum-
lauf nicht generiert werden, so wie er eigentlich 
zur Erreichung der Klimaschutzziele benötigt 
wird.  

Abg. Lorenz Gösta Beutin (DIE LINKE.): Schönen 
guten Morgen. Meine Frage geht an Frau Dr. Büch-
ler. Es ist ja ganz phantastisch, welche Möglich-
keiten sich alle ergeben – das klingt ja alles sehr 
gut. Fortschrittliche Biokraftstoffe, synthetische 
Kraftstoffe, E-Fuels – alles toll. Aber welche Rolle 
spielt RED II und die nationale Umsetzung denn 
tatsächlich für den Klimaschutz? Und welchen 
Beitrag zur Verkehrswende kann dieses Instru-
ment denn überhaupt leisten aus Ihrer Sicht? 

Dr. Johanna Büchler (DUH): Ich würde sagen, die 
Bedeutung der RED II und der THG-Quote für den 
klimafreundlichen Umbau des Verkehrs wird oft 
überschätzt. Mit diesem Instrument alleine kann 
ganz sicher nicht die Lücke zum Verkehrsklima-
ziel 2030 oder gar die noch viel größere Lücke zu 
einem 1,5-Grad-kompatiblen Transformationspfad 
für den Sektor geschlossen werden. Ganz grund-
sätzlich braucht die Verkehrswende zwei Säulen: 
An erster Stelle steht eine Mobilitätswende, die 
den Energieverbrauch im Verkehr insgesamt senkt 
durch Verkehrsverlagerung – weg von emissions-
intensiven Verkehrsträgern wie dem Privat-Pkw, 
hin zu mehr Fuß- und Radverkehr, ÖPNV und 
Bahn. Und daneben braucht es als zweite Säule 
eine Antriebswende mit einem schnellen phase-
out von Verbrennungsmotoren im Straßenverkehr 
und einem Umstieg auf effizient elektrische Fahr-
zeuge dort, wo wir sie weiterhin benötigen. Die 
Umsetzung der RED II kann keinen Beitrag zur 
Mobilitätswende leisten, denn sie regelt aus-
schließlich den Einsatz von Antriebs- und Kraft-
stofftechnologien. Aber sie kann die Antriebs-
wende unterstützen, wenn die richtigen Leitplan-
ken gesetzt werden. Der Gesetzentwurf verbessert 
deutlich die Möglichkeit zur Anrechnung von 
Strom – sowohl für öffentlich als auch für privat 
getanktem Strom. Das ist sehr zu begrüßen. Um 
die Wirtschaftlichkeit der Ladeinfrastruktur zu 
verbessern, sollte jetzt auch der Strom mit dem in 
der RED II vorgesehenen Faktor Vier angerechnet 
werden. Wir haben jetzt schon mehrfach gehört, 
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dass wir es uns nicht leisten können, irgendeine 
Technologie nicht zu fördern, dass wir alle 
Technologien bräuchten, um den Verkehrssektor 
auf Klimakurs zu bekommen. Dazu möchte ich sa-
gen: Wir brauchen nicht alle Technologien, son-
dern wir brauchen ökologisch verträgliche, effizi-
ente, skalierbare und verfügbare Technologien. Es 
ist nicht zielführend, offen zu sein gegenüber 
Technologien, die an diesen essenziellen Kriterien 
scheitern. Wenn Technologieoffenheit bedeuten 
soll, dass wir darauf verzichten, zwischen sinn-
vollen und kontraproduktiven Technologien, zwi-
schen Nischenlösungen und skalierbaren Ansät-
zen zu differenzieren und die staatlichen Förder-
anreize entsprechend unterschiedlich zu setzen, 
dann kommen wir mit diesem Ansatz nicht sehr 
weit, befürchte ich. Das führt dann nämlich zum 
Beispiel dazu, dass im Namen von Technologieof-
fenheit Phantomlösungen wie E-Fuels im Straßen-
verkehr verfolgt werden, für deren Produktion wir 
weder den nötigen erneuerbaren Strom noch die 
Anlagen haben und auch in zehn Jahren nicht ha-
ben werden. Wenn wir uns mit solchen Luft-
schlössern aufhalten, dann verzögert und behin-
dert das die nötige rasche Antriebswende. Das ist 
es, was wir uns nicht leisten können. In dem 
Sinne möchte ich nochmal betonen, dass die viel-
fach geforderte Unterquote für E-Fuels im Straßen-
verkehr eine wirklich kontraproduktive Idee ist – 
genau wie der Vorschlag des Bundesrates und an-
derer Akteure einer Gleichbehandlung von Strom 
und synthetischen Kraftstoffen im Straßenverkehr 
durch Anrechnung mit dem gleichen Faktor. Ver-
glichen mit einem E-Fahrzeug benötigt ein mit 
Wasserstoff betriebenes Fahrzeug die dreifache 
und ein mit E-Fuel betriebener Verbrenner die 
sechsfache Energiemenge auf gleicher Strecke. 
Warum sollten wir eine Technologie, die drei- bis 
sechsmal so viel an kostbarer erneuerbarer Energie 
benötigt wie eine andere, gleich behandeln und 
gleich fördern? Überall, wo erneuerbare Energie 
heute und in den nächsten zehn Jahren erzeugt 
wird, wird sie dringendst gebraucht für die Ener-
giewende. Jede Kilowattstunde an Ökostrom, mit 
der wir fossilen Strom schneller ersetzen, spart 
ein Vielfaches mehr an CO2, verglichen mit einer 
Kilowattstunde Ökostrom, aus der wir mühsam 
und aufwendig E-Fuels erzeugen und dabei unter-
wegs 80 Prozent der Energie einfach einbüßen. 
Und das gilt – und das ist wirklich wichtig – in je-
dem Land der Welt, denn die Ineffizienz von E-

Fuels, die ist in jedem Land der Welt gleich. Und 
jedes Land der Welt hat eine Energiewende zu be-
wältigen, muss die eigene Wirtschaft vollständig 
dekarbonisieren. Überschüssigen Ökostrom gibt es 
da nirgendwo, definitiv nicht für die Verwendung 
für E-Fuels im deutschen Straßenverkehr. Es ist 
nicht vermittelbar, dass wir die besten EE [Erneu-
erbare Energien]-Standorte weltweit künftig für 
die Produktion von hochgradig ineffizienten 
Kraftstoffen für deutsche SUV [Sports Utility Ve-
hicles] quasi vorab reservieren wollen. Warum 
sollten wir mit einer Unterquote für E-Fuels im 
deutschen Straßenverkehr die Stromverschwen-
dung künstlich in die Höhe treiben und uns und 
der Welt die Energiewende noch schwerer ma-
chen? Letzter Punkt: Aufgrund der extremen res-
sourcenintensiven Herstellung von E-Fuels sind 
entsprechend natürlich auch die Vermeidungskos-
ten für eine Tonne CO2 sehr hoch. Das BMWi 
[Bundesministerium für Wirtschaft und Energie] 
geht von 1 100 Euro in 2030 aus, für eine Tonne 
CO2! Das ist sehr teuer für sehr wenig Klima-
schutz. Warum sollten wir eine gesetzliche Ver-
pflichtung einführen im Straßenverkehr, die Tech-
nologie mit den höchsten Kosten und den nied-
rigsten THG-Einsparungen zu nutzen, wenn wir 
mit der direkten Stromnutzung den effizientesten 
und den kostengünstigsten Weg beschreiten kön-
nen? Solche Fehlanreize müssen wirklich unbe-
dingt vermieden werden, denn sonst wird die 
THG-Quote mehr Hindernis als Hilfe auf dem Weg 
zu klimafreundlicher Mobilität.  

Abg. Lisa Badum (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich möchte gerne 
zwei Fragen an Frau Boening stellen. Die erste 
Frage dreht sich um das Thema „konventionelle 
biogene Kraftstoffe“. Das wurde ja von einigen 
hier in der Runde sehr nach vorne gestellt. Ich 
würde gerne nochmal fragen, wie Sie dazu ste-
hen? Welchen Beitrag können biogene Kraftstoffe 
wirklich leisten –gerade auch in Bezug auf das De-
tail, was zum Beispiel von Frau Rostek genannt 
wurde, dass man doch Borkenkäferholz auch ver-
wenden könnte? Das heißt: quasi die Verkehrs-
wende auf dem weiteren Sterben des deutschen 
Waldes aufbauen. Wie stehen Sie zu solchen Aus-
sagen? Der zweite Punkt, das würde noch an Frau 
Dr. Büchler anknüpfen: Frau Dr. Büchler hat ja die 
Einordnung vorgenommen. Wo steht dieses Ge-
setz oder diese Treibhausgasminderungsquote im 
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Vergleich zu anderen Instrumenten für mehr Kli-
maschutz im Verkehr? Sie hat da eher einen nied-
rigeren Stellenwert beigemessen. Können Sie sa-
gen, welche anderen Instrumente Sie noch für 
wichtig und noch wichtiger als diese Treibhaus-
gasminderungs-Quote für Klimaschutz im Verkehr 
halten?  

Jekaterina Boening (Transport & Environment): 
Ich möchte ganz kurz noch eine Anmerkung zu 
Herrn Abg. Dr. Köhler geben, weil er meinte: Das 
ist ja super, dass wir mit 15 Gigawatt alle E-Fuels 
herstellen können. Die 15 Gigawatt brauchen wir 
für fünf Prozent E-Fuels im Jahr 2030 und das bei 
einem Rückgang des Kraftstoffverbrauchs von 20 
Prozent. Wenn Sie, Herr Abg. Dr. Köhler, in den 
nächsten neun Jahren eine verlässliche Lieferkette 
von E-Fuels aus Marokko auf den Weg bringen, 
dann spendiere ich Ihnen einen Schnaps. Das 
können wir heute so festhalten.  

Ich beginne gerne mit der zweiten Frage. Welche 
Instrumente sind noch wichtig? Es gibt sehr fun-
dierte Analysen vom Umweltbundesamt und von 
Agora Verkehrswende, die aufzeigen, dass alterna-
tive Kraftstoffe nicht notwendig sind, um die Kli-
maziele im Jahr 2030 zu erreichen. Grundsätzlich 
ist eine ambitionierte Treibhausgasminderungs-
Quote erst dann gut für den Klima- und Natur-
schutz, wenn wir einen hohen Anteil der Elektro-
mobilität erreicht haben und wenn insgesamt der 
Energiebedarf des Verkehrssektors zurückgeht. 
Die Analysen, die davon ausgehen, dass wir keine 
Kraftstoffe brauchen, die identifizieren normaler-
weise drei Hebel. Der erste Hebel sind die europä-
ischen Flottengrenzwerte, ambitionierte Flotten-
grenzwerte, die auf realen Werten basieren und 
nicht auf den Laborwerten von Tests der verschie-
denen Fahrzeuge. Die Flottengrenzwerte sind bei 
Weitem der wichtigste Hebel. Der zweite Hebel 
sind die Verkehrsverlagerung und die besseren 
Mobilitätsangebote insgesamt. Hier sprechen wir 
über den Ausbau von ÖPNV, Verlagerung von 
Straße auf Schiene, bessere Fuß- und Radwege. 
Das ist auch das, was heute schon von der Deut-
schen Umwelthilfe angesprochen wurde. Der 
dritte Hebel ist die effektive Bepreisung. Hier 
sprechen wir über die CO2-Bepreisung, aber auch 
über eine effektive Dienstwagenbesteuerung über 
ein Bonus-Malus-System für neue Fahrzeuge, aber 
auch über eine fahrleistungsabhängige Pkw-Maut. 

Diese letzten Elemente, die ich gerade eben ge-
nannt habe, die werden sehr häufig in den Aussa-
gen der Industrie über die alternativen Kraftstoffe 
vernachlässigt und in ihren Analysen einfach ne-
giert. Dabei muss man aber betonen, dass diese 
Maßnahmen ein enormes Potenzial für eine CO2-
Minderung im Verkehr haben. Gerade das Beispiel 
mit der Dienstwagenbesteuerung – 60 Prozent der 
neuen Fahrzeuge, der Neuzulassungen in 
Deutschland, sind gewerbliche Zulassungen. Das 
heißt, die Wahl beim Kauf eines Dienstwagens be-
stimmt die Strukturen und die  
CO2-Intensität des Bestandes. Deshalb können wir 
da wirklich sehr hohe CO2-Einsparungen errei-
chen. Oder auch die fahrleistungsabhängige Maut: 
Laut Agora Energiewende können bis zu 26 Milli-
onen Tonnen CO2 mit dieser Maßnahme einge-
spart werden. Das ist fast genauso viel, wie jetzt 
von der Bundesregierung für die RED II ausge-
rechnet wurde. Da sehen wir schon, in welchen 
Verhältnissen diese Maßnahme steht.  

Um auf Ihre erste Frage zu kommen, zu den Bio-
kraftstoffen: Ich möchte hier nochmal betonen, 
dass wir für einen kompletten Ausstieg aus allen 
konventionellen Biokraftstoffen bis 2030 plädie-
ren. Jetzt kam diese Studie vom VDB, die die indi-
rekten Landnutzungsrisiken negiert und sagt: I-
LUC gibt es nicht; das ist alles voll in Ordnung; 
wir können mit Biokraftstoffen Klimaschutz ma-
chen. Auch wenn die CO2-Emissionen aus der 
Landnutzung geringer ausfallen als bisher ange-
nommen, sind die Biokraftstoffe nicht klimaneut-
ral. Wenn wir die Zahlen von Herrn Baumann 
nehmen, dann erreichen wir im besten Fall mit 
Biodiesel eine CO2-Minderung von minus 59 Pro-
zent. Von der EU wird vorgegeben, dass zum Bei-
spiel die strombasierten Kraftstoffe mindestens 70 
Prozent CO2-Einsparung erreichen müssen. Das 
heißt, dass konventionelle Biokraftstoffe grund-
sätzlich mit dem Ziel einer Klimaneutralität nicht 
vereinbar sind. Und ich möchte nochmal den 
Punkt betonen, mit der Landnutzung… 

Vorsitzende: Frau Boening, kommen Sie zum 
Schluss, bitte? 

Jekaterina Boening (Transport & Environment): 
Ich komme gleich zum Schluss. Mit der Landnut-
zung und mit den verschiedenen Ansprüchen an 
die Landflächen, die wir jetzt nicht nur irgendwo 
in Indonesien oder Mittelasien haben, aber auch 
in Deutschland: Wir brauchen Flächen für den 
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Ausbau von erneuerbaren Energien, wir brauchen 
Flächen, um die Natur und die Biodiversität zu 
schützen – und alle diese Ansprüche stehen in 
Konkurrenz zueinander. Wir werden zunehmend 
mehr CO2-Senkung brauchen, um unsere Klima-
ziele zu erreichen. Deshalb: Keine konventionel-
len Kraftstoffe im Straßenverkehr! 

Vorsitzende: Dankeschön, Frau Boening! Wir sind 
am Ende der ersten Frage-und-Antwort-Runde 
und starten gleich in die zweite. Ich will gleich 
schon sagen, dass das auch die letzte sein wird für 
heute. Wir werden also keine kurze Runde mit 
zwei oder drei Minuten mehr anfügen. Wir müs-
sen spätestens um 10:50 Uhr Schluss machen, da-
mit alle Abgeordneten, die das wünschen, recht-
zeitig zum Tagesordnungspunkt „Infektions-
schutzgesetz“ im Plenum sein können. Da kom-
men wir nicht hin, dass wir nochmal eine ver-
kürzte Runde anfügen. Also überlegen Sie sich 
gut, was Sie in dieser letzten Runde fragen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Es beginnt wieder Herr 
Abg. Oliver Grundmann. Bitte! 

Abg. Oliver Grundmann (CDU/CSU): Meine sehr 
geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Frau Boening, vielleicht war es ein 
Zahlendreher bei Ihnen, aber ich fürchte, es war 
reine Ideologie. Einige DUH-Folien, die mir vor-
liegen, entlarven Ihre Falschbehauptung. Der Gas-
bedarf wird selbst laut der DUH in den nächsten 
Jahren gleich bleiben – zwischen 2 500 und 3 000 
Petajoule nur. Der Bedarf an fossilem Gas wird ab-
nehmen. Dafür steigt aber der Bedarf an regenera-
tiv erzeugtem Gas – zum Beispiel e-Gas, Biome-
than, Biogas oder Wasserstoff – ganz erheblich. 
Das wird sogar durch das Umweltbundesamt be-
stätigt. Aber wir haben jetzt eine ganze Reihe an 
Ideologie gehört, jetzt sollten wir vielleicht mal 
die Wissenschaft sprechen lassen.  

Herr Professor Willner, das war schon ein Pauken-
schlag, dass Sie mit der Wissenschaftselite 
Deutschlands, mit über 70 Professoren darin einig 
sind, dass E-Mobilität jedenfalls in den nächsten 
zehn Jahren schon rein aus mathematischen, phy-
sikalischen Gründen erstmal nur einen begrenzten 
Anteil zur CO2-Minderung im Verkehr beitragen 
kann. Sie fordern stattdessen Maßnahmen, die 
schnellstmöglich zu realen, greifbaren THG-Min-
derungen führen. Wir haben jetzt eine ganze Reihe 
an guten Beispielen gehört. Dazu meine Frage: 

Was ist Ihre Meinung? Wie schätzen Sie die Po-
tenziale zum Beispiel von biogenem Wasserstoff 
ein? Wie schnell brauchen wir eine Unterquote 
für synthetische Kraftstoffe? Und wie ist Ihre Mei-
nung zu den eben dargestellten Ideologien? Vielen 
Dank!  

Vorsitzende: Herr Professor Willner, Sie haben 
dreieinhalb Minuten. 

Prof. Dr. Thomas Willner (HAW Hamburg): Es ist 
tatsächlich so, dass die Mathematik des Klima-
schutzes ergibt, dass die Elektromobilität sehr 
fragwürdig ist. Wir haben nur noch sehr, sehr we-
nig Zeit. Nach den Daten des IPPC wird das glo-
bale Budget für das 1,5-Grad-Ziel bei fehlender 
CO2-Reduktion in gut sieben Jahren erschöpft 
sein. Wenn dann die Elektromobilität netto un-
term Strich erst nach zehn Jahren zu einer Treib-
hausgasminderung kommt beziehungsweise dann 
erst mit Treibhausgasminderung beginnt, dann ist 
das keine funktionierende Klimaschutzmaßnahme 
mehr. Das, was immer nicht berücksichtigt wird, 
ist, dass Elektroautos durch den Batteriebau ja erst 
einmal mehr CO2 in die Welt bringen. Das wird 
hier nicht eingepreist. Was dann auch nicht be-
rücksichtigt wird, ist dann der Kohlestrom. Es 
wurden ja auch schon die Flottengrenzwerte ange-
sprochen. Dort wird die Elektromobilität mit Null 
angerechnet. Das ist grob falsch. Real sind tatsäch-
lich nur die alternativen Kraftstoffe mit Treib-
hausgasminderung ab sofort wirksam, wenn sie in 
den Markt gebracht werden, und die Potenziale – 
haben wir ja heute gehört –, die sind ausreichend 
vorhanden. Der biogene Wasserstoff wird dort 
auch eine wichtige Rolle spielen. Wir haben ja 
heute schon gehört, dass Biogasanlagen zahlreich 
vorhanden sind und auch umgerüstet werden 
können. Auch auf Reststoffbasis kann entspre-
chend biogener Wasserstoff mit den gleichen Po-
tenzialen, die für alle anderen auch zur Verfügung 
stünden, erzeugt werden. Es ist also nicht einzuse-
hen, warum dieses Potenzial nicht genutzt werden 
sollte. Die synthetischen Kraftstoffe werden einen 
ganz, ganz wichtigen Anteil haben. Der Hochlauf 
braucht natürlich etwas Zeit, aber die Zielquote 
von fünf Prozent bis 2030 ist ohne weiteres zu er-
reichen. Es sind jetzt schon Ausschreibungen be-
ziehungsweise Projekte angekündigt in Größen-
ordnungen von 80 Gigawatt weltweit. Bei vielen 
sind auch die deutschen Firmen mit dabei. Es ist 
ja nicht deutscher Strom, sondern es ist Strom aus 
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Ländern mit Überschuss an Energie. Wenn wir 
mal das Beispiel Patagonien nehmen: Dort weht 
drei- bis viermal so viel Wind wie in Deutschland 
und das gleicht den Wirkungsgradunterschied zu 
Elektroautos voll aus. Außerdem müssen wir das 
gesamte Energiesystem betrachten. Deutschland 
hat einen riesigen Energieimportbedarf von 70 
Prozent – davon werden derzeit nur fünf Prozent 
durch Photovoltaik und Wind gedeckt. Das heißt, 
es ist völlig ausgeschlossen, dass wir alles erneu-
erbar liefern aus Deutschland. Wir haben einen 
riesigen Bedarf an grünem Molekülimportbedarf 
aus dem Ausland. Und wenn diese Moleküle 
dann im Lande sind, dann ist es am effizientesten, 
sie in stromunabhängigen Verbrennungssystemen 
wie Verbrennern und Ölheizungen zu verwerten. 
Außerdem ist der internationale Zusammenhalt 
der wichtigste Pfeiler des realen Klimaschutzes, 
denn Klimaschutz ist eine globale Herausforde-
rung. Das heißt, wir müssen Technologien in die 
Länder bringen, die erneuerbare Energie haben. In 
Afrika mit seinem starken Bevölkerungszuwachs 
drohen in den nächsten Jahrzehnten mehrere hun-
dert Kohlekraftwerke zu entstehen. Dem müssen 
wir dringend entgegensteuern. Dann wäre es völ-
lig irrelevant, was wir hier in Deutschland ma-
chen. Wir müssen erneuerbare Technologien in 
diese Länder bringen, müssen aber gleichzeitig 
diesen Ländern eine Möglichkeit bieten, Geld zu 
verdienen, indem sie uns die Kraftstoffe dann ver-
kaufen. Das würde Wohlstand in diese Länder 
bringen und wir hätten eine „Win-win-Situation“. 
Deutschland würde seinen Importbedarf decken, 
die Länder könnten ihre erneuerbaren Energien 
nutzen und wir würden wirklich global etwas für 
den Klimaschutz bewegen. Vielen Dank! 

Abg. Dr. Nina Scheer (SPD): Meine Frage geht an 
Herrn Baumann. Und zwar interessiere ich mich 
für konkrete Änderungsvorschläge, die Sie bezüg-
lich der THG-Quote, dem Aufwuchspfad, insbe-
sondere aber auch zur Mehrfachanrechnung – 
auch mit Fokus auf die Upstream Emission Re-
ductions [UER] – haben. Und vielleicht als letztes 
noch gesondert: Wie bewerten Sie die vielleicht 
noch nicht hinreichend erfassten Möglichkeiten, 
abfallstämmige biogene Quellen per Elektrolyse 
noch zu verwerten? 

Elmar Baumann (VDB): Zunächst einmal die Vor-
bemerkung: Nachhaltig ist all das, was heute zur 
Treibhausgasminderung beiträgt. Das heißt, der 

Budgetansatz bedeutet – wir haben ein beschränk-
tes CO2-Budget, was überhaupt noch emittiert 
werden darf –, alles, was heute verfügbar ist, muss 
eingesetzt werden, wenn die E-Mobilität schneller 
hochfährt, umso besser. Dann sollte aber trotzdem 
der riesige Fahrzeugbestand mit erneuerbaren 
Kraftstoffen dekarbonisiert werden – maßgeblich 
bis 2030 durch Biokraftstoffe. Mehrfachanrech-
nungen sind ein Instrument der Industriepolitik. 
Dazu möchte ich mich gar nicht äußern. Was in 
diesem Zusammenhang wichtig ist, ist das Ver-
kehrsziel der Bundesregierung für 2030. Das ist 
gesetzlich verpflichtend. Sie müssen sich vorstel-
len, jedes Jahr muss der Verkehrsminister nach-
steuern, wenn das Ziel verfehlt wird. Wir gehen 
davon aus, dass 2021 das erste Jahr ist, in dem das 
Ziel verfehlt wird. Wir haben einmal kalkuliert, 
wenn keine anderen Maßnahmen ergriffen wer-
den, die jetzt nicht zu sehen sind, dann bedeutet 
das 40 Tage Fahrverbot. Allein, indem wir Bio-
kraftstoffe auf dem Level wie im vergangenen Jahr 
einsetzen, würden wir 22 weitere Tage Fahrverbot 
einsparen. Also: Mehrfachanrechnungen dürfen 
nicht dazu führen, dass das Klimaziel, die reale 
Treibhausgasminderung, verfehlt wird. Dann 
muss das Ambitionsniveau der Treibhausgasquote 
weiter gesteigert werden.  

Die wichtigste Forderung: Vergleichmäßigung. Ich 
denke, dass hier 22 Prozent Treibhausgasminde-
rung im Jahr 2030 gut und ambitioniert sind. Es 
ist aber wichtig, dass das kumuliert ist. Das heißt, 
dass man es auf dem Weg dorthin gleichmäßig an-
steigen lässt. Ansonsten haben sie diesen Verdrän-
gungseffekt. Und nach allem, was wir heute wis-
sen, werden alle Biokraftstoffe zusammen – also 
der Anbau fortschrittlicher, abfallbasierter Bio-
kraftstoffe –, zusammen bis 2030 den größten Bei-
trag leisten können – in real, also im Konzert aller 
Erfüllungsoptionen. Das heißt: Anbaubiomasse 
darf auf keinen Fall beschädigt werden – also: 
Vergleichmäßigung des Treibhausgasquotenan-
stiegs. UER-Maßnahmen, also Upstream Emission 
Reductions, sind in der Treibhausgasquote vorge-
sehen. Das ist auch schön, dass auch irgendwo auf 
der Welt Treibhausgase eingespart werden. Das ist 
positiv. Es ist widersinnig, das auf die deutsche 
Verpflichtung anzurechnen, weil nicht einmal 
dieser Kraftstoff von diesen Erdölquellen in 
Deutschland eingesetzt werden muss. Was wichtig 
aus Ihrer Perspektive ist: Die UER-Maßnahmen 
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können Sie nicht auf das deutsche Klimaziel an-
rechnen. Das ist Teil von Maßnahmen, von den 
Mehrfachanrechnungen, und UER, die nicht anre-
chenbar sind – das ist die Größenordnung von 
zwölf Millionen Tonnen CO2, die sie im Jahr 2030 
nicht  anrechnen können. Also: UER ist für die 
deutsche Verpflichtung nicht sinnvoll, drin zu ha-
ben.  

Abfallbasierte Biokraftstoffe? Wir werden sehen, 
was die Fortschrittlichen – Anhang IX Teil A der 
RED II – bringen. Ich gehe davon aus, dass da ein 
starker Hochlauf möglich ist, und zwar selbstver-
ständlich mit Nachhaltigkeitszertifizierung – also: 
Humusbildung im Boden, Wald, Biodiversität – 
das wird alles berücksichtig. Ich gehe davon aus, 
Anhang IX Teil A – Fortschrittliche – hoch bis auf 
3,5. Vor allen Dingen: schnell starten mit der Er-
höhung! Idealerweise dieses Jahr, spätestens 2022. 
Abfallbasierte gemäß Anhang IX Teil B, Altspeise-
fett, Biodiesel – die können vielleicht noch ein 
bisschen angehoben werden. In jedem Fall wer-
den diese Optionen zusammen mit Anbaubio-
masse den größten Beitrag bis 2030 leisten, unab-
hängig davon, ob wir auf 14, 12 oder 10 Millionen 
Elektrofahrzeuge kommen. Ich spreche über reale 
Treibhausgasminderungen. Deswegen Vergleich-
mäßigung des Quotenanstiegs.  

Abg. Marc Bernhard (AfD): Meine Frage geht an 
Professor Harde. Wir haben ja jetzt mehrfach ge-
hört, dass die Bundesregierung ganz offensichtlich 
die Technologieoffenheit durch die einseitige För-
derung der Elektromobilität blockiert: zum einen 
eben durch massive Subventionen beim Kauf ei-
nes solchen Batterieautos oder auch jetzt hier in 
diesem Gesetzentwurf durch die Mehrfach- oder 
eher gesagt Vielfachanrechnung, positive Anrech-
nung von Fahrstrom. Dabei lässt die Bundesregie-
rung die massiven Kosten für den Infrastruktur-
umbau außer Acht, der Hunderte von Milliarden 
Euro kosten wird. Dazu kommt die ganze Um-
weltstörung und die massive CO2-Erzeugung bei 
der Herstellung dieser Batterien – das ist ja vorher 
schon angesprochen worden –, während auf der 
anderen Seite durch synthetische Kraftstoffe di-
rekt die bestehende Infrastruktur, insbesondere 
das bestehende Tankstellennetz, genutzt werden 
könnte. Dadurch könnten sofort 48 Millionen Au-
tos diese synthetischen Kraftstoffe tanken ohne ei-
nen Umbau an diesen Autos. Herr Professor 
Harde, wäre denn nicht aus diesem Gesichtspunkt 

die Förderung synthetischer Kraftstoffe aus res-
sourcensparenden Gründen und wenn man will, 
auch aus klimapolitischen Gründen, nicht viel 
sinnvoller als die Förderung der Elektromobilität? 
Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage: Wir 
haben ja durch die Abschaltung von Kern- und 
Kohleenergie zunehmend Probleme mit der Ener-
giesicherheit. Welche Rolle könnten denn diese 
alternativen Kraftstoffe als Speichermedium für 
diese volatilen Energien, die wir in Zukunft ver-
stärkt haben werden, spielen? Wäre das nicht eine 
gute Alternative zum Speichern dieser instabilen 
Energien? 

Prof. em. Dr. Hermann Harde: Zunächst zu der 
ersten Frage: Herstellung von synthetischen Treib-
stoffen. Die Elektromobilität in Ballungsgebieten 
und über kürzere Distanzen ist sicherlich eine 
sinnvolle Technologie, aber sie ist sicher nicht be-
sonders geeignet für schwereres Gerät und für den 
Schwerlastverkehr. Aus klimatologischer Sicht ist 
eine solche Technologie ohnehin überflüssig, wie 
ich dies vorhin bereits betont habe. Zudem sehe 
ich ökologische Belastungen, obwohl Elektromo-
bilität per se als besonders sauber gilt. Die Prob-
leme zeigen sich beispielsweise bei der Gewin-
nung von Rohstoffen wie dem Lithium und dem 
Kobalt für die Batterieherstellung, bei denen für 
eine Tonne mehr als 1 000 Tonnen an Abraum be-
wegt und hieraus dann das Mineral gewonnen 
werden muss. Herr Professor Willner hat eben 
schon die Problematik angesprochen, wie viel 
Energiebedarf erforderlich ist für die Herstellung 
eines Elektroautos gegenüber einem Verbrenner. 
Die Versorgungskette durch Kobalt wird unter an-
derem auch zu 90 Prozent durch China kontrol-
liert. Die Elektromobilität erfordert eine neue Inf-
rastruktur und auch ein Entsorgungssystem für 
diese Millionen von Batterien, die anfallen, über 
die man sich wirklich rechtzeitig Gedanken ma-
chen muss. Auf der anderen Seite stehen syntheti-
sche Treibstoffe zur Verfügung oder könnten ge-
nutzt werden mit der bisherigen Infrastruktur. Sie 
machen die Suche nach diesen seltenen Rohstof-
fen und die damit verbundenen Emissionen über-
flüssig. Diese Emissionen finden nicht in Deutsch-
land, aber in Übersee statt. Synthetische Kraft-
stoffe reduzieren zudem die Abhängigkeit von 
Erdöl- und -gas exportierenden Ländern.  

Zu der zweiten Frage der alternativen Kraftstoffe 
als Speicher möchte ich vielleicht sagen: Wenn 
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volatile Energieträger wie Wind und Sonne aus-
schließlich zum Einsatz kommen sollen, wie es ja 
die Vorstellung der Bundesregierung ist, erfordert 
dies natürlich eine aufwendige Speichertechnolo-
gie. Wasserstoff ist eine Möglichkeit, die zur 
Stromerzeugung und in Industrieanlagen zum 
Einsatz kommen kann. Aber für den Individual-
verkehr aufgrund der hohen Verdichtung und 
Kühlung, die oftmals damit verbunden ist, sowie 
der Speicherverluste, weil Wasserstoff durch Me-
tallwände hindurch diffundiert, ist Wasserstoff si-
cher nicht besonders geeignet. Synthetische Kraft-
stoffe auf der Basis von Methanol, Ammoniak o-
der Kerosin bieten sich besonders an, sowohl für 
Back-up-Systeme wie für Verbrennungsmotoren 
und Triebwerke. Eine Herstellung und Versorgung 
nur durch erneuerbare Energien erscheint mir al-
lerdings aufgrund der vorhin schon angeführten 
Gründe unmöglich. Aber ansonsten ist eine solche 
Technologie sehr zu begrüßen.  

Abg. Dr. Lukas Köhler (FDP): Ich habe tatsächlich 
zwei Fragen, eine an den Herrn Reinholz und eine 
an die Frau Boening. Frau Boening, ich nehme 
den Schnaps und die Wette darauf gerne an – da-
rauf freue ich mich – das können wir dann 2030 
nochmal miteinander ausmachen. Frau Boening, 
ich habe eigentlich nur eine sehr, sehr kurze Frage 
an Sie: Und zwar würde mich Ihre Datengrund-
lage beziehungsweise Ihre Berechnung dazu inte-
ressieren, wie der weltweite Pkw-Verlauf ist, und 
zwar insofern: Welches Jahr haben Sie errechnet, 
in dem wir 100 Prozent batterieelektrische Pkw 
weltweit haben? Im Jahresverlauf – war es das 
Jahr 2035, 2032 oder 2038 für 100 Prozent batte-
rieelektrische?  

Und dann habe ich noch eine zweite Frage. Und 
zwar, Herr Reinhold, Sie haben sehr interessant 
die fortschrittlichen Biokraftstoffe aufgegriffen. 
Man kann hier riesige Diskussionen darüber auf-
machen, welche Verbrennungstechnologie wollen 
wir nutzen, wie machen wir eine funktionierende 
Verkehrswende, wie funktioniert das, wie kriegen 
wir das hin? Die Diskussion kann man führen. 
Man kann aber auch diese technische Detaildis-
kussion führen. Auf der einen Seite ist es immer 
spannend, man könnte mal bei den E-Fuels ein-
fach mal das Wort „E-Fuels“ durch „erneuerbare 
Energien“ ersetzen, und dann in der Diskussion 
20 Jahre zurückgehen, dann hätte die Aussage von 

Frau Büchler durchaus auch in der Union stattfin-
den können. Aber, wenn wir die fortschrittlichen 
Biokraftstoffe ansprechen, dann sagen Sie und se-
hen das realistisch – das kam gerade schon zwei-
mal raus –, dass dabei eine Mindestquote im Jahr 
2025 bei einem Prozent liegt. Wie kommen Sie 
dazu und welche Auswirkungen hätte das? Das 
würde mich interessieren. 

Jekaterina Boening (Transport & Environment): 
Wir haben keine Berechnungen dazu, wann der 
letzte Verbrennungsmotor von der Straße geht auf 
der Welt. Das wäre auch unseriös, solche Berech-
nungen auf den Tisch zu legen, weil das wird von 
den politischen Entscheidungen in den verschie-
denen Ländern abhängig sein. In Europa, wenn 
wir im Jahr 2030 die Flottengrenzwerte für Autos 
in Höhe von minus 65 Prozent haben werden, 
dann ist davon auszugehen, dass die Dekade zwi-
schen 2030 und 2040 diejenige Dekade mit dem 
Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor EU-weit 
sein wird. Andere Länder werden folgen und an-
dere Länder sind zum Teil schneller als Europa 
und Deutschland. Schauen Sie nach China, nach 
Kalifornien in die USA. Aber wenn Sie eine ge-
naue Berechnung dazu brauchen, können wir uns 
gerne damit befassen. 

Toni Reinholz (dena): Dann zu der Frage der fort-
schrittlichen Biokraftstoffe, wie wir darauf kom-
men zu denken, dass man hier dann einen höhe-
ren Anreiz setzen sollte. Für uns geht es einfach 
darum – ich habe es schon eingangs erwähnt – die 
Technolgieoptionen sind da, fortschrittliche Bio-
kraftstoffe stärker in den Verkehr zu bringen. Das 
geht natürlich einmal über Biomethan, was großes 
Potenzial besitzt, über die CNG- und LNG-Mobili-
tät, wenn es einfach um Verbrennungsmotoren 
geht. Wir sehen hier, von den Biomassenpotenzia-
len ist das gar kein Problem, auch von der Bereit-
stellung der Energieträger als solches ist das kein 
Problem. Wenn man jetzt nochmal von dem 2030-
Ziel ausgeht, diese 2,6 Prozent, die wir da mo-
mentan haben, dann ist das gewissermaßen eine 
In-den-Verkehr-Bringung von ungefähr 12, 13 
Terawattstunden. Das ist jetzt im Gesamtkontext, 
was der Verkehr eigentlich an Energiebedarf hat, 
gar nicht so viel. Aber der Klimaschutzeffekt sol-
cher Kraftstoffsorten ist natürlich umso weit hö-
her. Gerade wenn man das bei Biomethan sieht. 
Wir haben hier sogar die Möglichkeit von Nega-
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tivemissionen. Tatsächlich finden diese Emissi-
onseinsparungen natürlich im Landwirtschafts-
sektor statt – wir reizen hier nur über den Verkehr 
an. Aber es ist eine sehr sinnvolle Sache im Sinne 
des Klimaschutzes. Von daher sehen wir das als 
eine gute Möglichkeit. Der Punkt ist der, dass sich 
gegenüber dem ursprünglichen Entwurf des BMU 
der Hochlauf der Mindestquote für fortschrittliche 
Biokraftstoffe schon verbessert hat. Das ist schon 
ein Schritt in die richtige Richtung. Wir sehen 
hier aber noch mehr Potenzial zur Steigerung, um 
einfach schneller in diesen Bereich zu kommen. 
Es geht auch immer darum zu sagen, wir wollen 
schon eher auf abfall- und reststoffstämmige Bio-
kraftstoffe setzen. Und das ist hier die Möglich-
keit. Diese fortschrittlichen Biokraftstoffe sind ge-
rade die, die dann auch zu keinen Problematiken 
in dem Sinne führen oder mit anderen Märkten. 
Das sind alles Reststoffe, die wir als Biokraftstoffe 
nutzen müssen, damit sie nicht woanders für 
Probleme mit der Umweltverträglichkeit sorgen.  

Abg. Lorenz Gösta Beutin (DIE LINKE.): Meine 
Frage geht wieder an Frau Dr. Büchler. Ihnen 
wurde ja eben ziemlich drastisch vom Abgeordne-
ten Grundmann von der Union vorgeworfen, Sie 
würden hier pure Ideologie verbreiten. Da wäre 
dann schon die Frage: Ist der Fokus auf Effizienz 
in der Energiewende tatsächlich Ideologie? Und 
ist es so vollkommen unideologisch? Und wie er-
klären Sie sich die Fokussierung auf sogenannte 
„alternative“ Kraftstoffe oder auch auf fortschritt-
liche Biokraftstoffe und ist diese Fokussierung tat-
sächlich zielführend für die Verkehrswende und 
den Klimaschutz oder birgt sie nicht auch Risi-
ken? 

Dr. Johanna Büchler (DUH): Erstmal: Sich an Effi-
zienz zu orientieren ist natürlich keine Ideologie. 
Es ist, ehrlich gesagt, erschreckend, dass man das 
sagen muss. Das Effizienzprinzip ist ein essenziel-
ler Baustein unserer Dekarbonisierungsstrategie, 
sonst hätten wir auch nicht zahlreiche Effizienz-
strategien und Regularien auf allen möglichen 
Ebenen – von der lokalen bis zur europäischen 
Ebene. Wir leben auf einem endlichen Planeten 
mit endlichen Ressourcen, von denen im Übrigen 
der globale Norden derzeit den Großteil für sich 
beansprucht. Ohne effiziente Ansätze und effizi-
ente Technologien werden wir keinesfalls in der 
nötigen Geschwindigkeit sektorübergreifend de-
karbonisieren können. Wenn man den jetzigen 

Entwurf des Gesetzes vergleicht mit dem ersten 
Referentenentwurf des BMU, dann hilft das mei-
nes Erachtens zu erkennen, welche Lobbys hier 
Einfluss genommen haben. Darauf möchte ich hier 
zum Abschluss noch einmal den Blick lenken. 
Und ich möchte den Blick darauf lenken, worum 
es eigentlich geht, wenn hier verschiedene Indust-
rievertreterinnen und Industrievertreter sich sehr 
besorgt zeigen über die Klimakrise und das knap-
per werdende CO2-Budget. Es gibt bei diesem 
Thema grundsätzlich eine Lobbyallianz aus der 
Biokraftstoff- und der Bioenergieindustrie, der Öl-
industrie und Teilen der Autoindustrie. Sie alle 
eint der Wunsch, an den Verbrennungsmotor ge-
koppelte lukrative Geschäftsmodelle aufrecht zu 
erhalten. Der Druck für eine hohe und schneller 
ansteigende THG-Quote, für eine E-Fuel-Unter-
quote und für hohe Anreize für diverse biogene 
Kraftstoffe – das alles sind Versuche, dem auslau-
fenden Verbrennungsmotor durch das Überziehen 
eines vermeintlich grünen Mäntelchens ein zwei-
tes Leben einzuhauchen.  

Zum zweiten Teil Ihrer Frage, zu den biogenen 
Kraftstoffen, würde ich gerne nochmal ein paar 
Worte sagen. Frau Boening hat ja bereits sehr aus-
führlich dargelegt, warum wir dringend aus Agro-
kraftstoffen und aus Anbaubiomasse aussteigen 
müssen. Ein wichtiger Punkt, der mir dabei oft 
untergeht, ist, dass wir aus dem Desaster der Ag-
rokraftstoffpolitik auch etwas lernen und nicht 
dieselben Fehler nochmal wiederholen sollten. 
Hohe Mindestquoten ohne Berücksichtigung von 
Nutzungskonkurrenzen und indirekten Effekten 
haben sich bei den Agrokraftstoffen als kein gutes 
Vorgehen herausgestellt. Deshalb ist es besorgnis-
erregend, dass wir dabei sind, die gleichen Fehler 
bei den sogenannten „fortschrittlichen“ Kraftstof-
fen aus biogenen Reststoffen zu wiederholen. Hier 
entsteht oft der Eindruck, als würden große Men-
gen verschiedenster organischer Reststoffe, Abfall-
stoffe einfach so ungenutzt herumliegen – also rie-
sige Potenziale, die wir nur heben müssten, wie 
wir es heute schon mehrfach gehört haben, die 
quasi nur darauf warten, in Kraftstoff verarbeitet 
zu werden. In Wirklichkeit werden die allermeis-
ten der in Anhang IX Teil A der RED II gelisteten 
Rohstoffe bereits genutzt – oft stofflich, was in der 
Abfallhierarchie über der energetischen Verwer-
tung steht. Ein Beispiel: Rohtallöl ist ein Neben-
produkt der Zellstoffindustrie; es wird heute 
meist chemisch weiterverarbeitet. Wenn solche 



  

 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und  
nukleare Sicherheit 

   
 

19. Wahlperiode Protokoll der 107. Sitzung 
vom 21. April 2021 

Seite 24 von 26 

 
 

Rohstoffe in Zukunft umgelenkt werden zur Kraft-
stoffproduktion, dann entstehen Verlagerungsef-
fekte, indirekte Effekte, weil der Rohstoff an der 
ursprünglichen Stelle natürlich ersetzt werden 
muss. In den allermeisten Fällen kommt als Ersatz 
fossiler Brennstoff oder frisches Pflanzenöl in-
frage. Es gibt eine Studie des ICCT [International 
Council on Clean Transportation], die diese Ef-
fekte untersucht hat und zu dem Schluss kommt, 
dass bei etlichen Rohstoffen aus Anhang IX der 
RED II hohe indirekte Emissionen entstehen könn-
ten. Deswegen ist es besorgniserregend, dass das 
bisher nicht berücksichtigt wird und hohe Förder-
anreize für diese Kraftstoffe gesetzt werden sollen. 
Rohstoffe, die mit der Abfallhierarchie inkompati-
bel sind, dürfen nicht durch Doppelanrechnung 
noch extra gefördert werden. Ein anderer Teil der 
vermeintlichen Abfälle sind enorm wichtig für ge-
sunde Ökosysteme und für die Biodiversität – 
auch das ist schon angesprochen worden. Rinde, 
Zweige, Blätter, Nadeln, Baumspitzen, Baum-
stämme – all das ist ab sofort als Ausgangsstoff für 
fortschrittlichen Kraftstoff erlaubt. Wenn wir 
diese vermeintlichen Abfälle alle aus dem Wald 
rausholen, dann entziehen wir dem Wald wich-
tige Nährstoffe. Wir schwächen die Kohlenstoff-
bindung, wir zerstören Lebensraum. Angesichts 
des ohnehin desaströsen Zustandes der Wälder in 
Deutschland ist das ganz sicher nicht ökologisch 
nachhaltig. Waldrohstoffe sollten ebenfalls nicht 
durch eine Doppelanrechnung speziell gefördert 
werden. Idealerweise sollten sie vollständig aus 
der Kraftstoffproduktion ausgeschlossen werden. 
Bei den ganz kleinen Mengen an biogenen Rest-
stoffen, wo die energetische Nutzung sinnvoll ist, 
bekommt man dann in der Regel die höchsten 
Wirkungsgrade, wenn man sie für Prozesswärme 
in der Industrie einsetzt, weil die Nutzung zur 
Wärmeerzeugung effizienter ist als die Verarbei-
tung zu Kraftstoff. Insgesamt sind die nachhalti-
gen Mengenpotenziale für den Einsatz biogener 
Reststoffe im Verkehr äußerst begrenzt. Eine Stu-
die des Umweltbundesamtes schätzt sie auf ein 
Prozent des derzeitigen Energiebedarfs im Verkehr 
ein.  

Ein letzter Satz: Das bedeutet einerseits, dass 
diese Kraftstoffe in Anbetracht dieser Nischen-
rolle eine völlig unverhältnismäßig große Rolle im 
politischen Diskurs einnehmen. Wir sollten viel-
mehr über skalierbare Ansätze diskutieren. Und 

zweitens: Der Gesetzentwurf mit der extrem ho-
hen Mindestquote von 2,6 Prozent für diese fort-
schrittlichen Kraftstoffe ohne wirksame Nachhal-
tigkeitskriterien, das wird indirekte Emissionen 
und ökologische Schäden nach sich ziehen. Des-
wegen muss die Quote abgesenkt werden auf 1,75 
Prozent.  

Vorsitzende: Vielen Dank! Die letzte Frage für 
diese Anhörung heute stellt Frau Abg. Ingrid 
Nestle für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN.  

Abg. Dr. Ingrid Nestle (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Unsere Frage geht an Frau Boening. Frau 
Boening, ich würde Sie gerne noch einmal nach 
dem deutschen Sonderweg „synthetische Kraft-
stoffe“ fragen. Wie bewerten Sie das, auch gerade 
in Nutzungskonkurrenzen zu anderen Sektoren? 
Gibt es überhaupt Nachhaltigkeitskriterien für 
synthetische Kraftstoffe? Wie müssten die ausse-
hen? Es wird ja in letzter Zeit plötzlich sehr viel 
über biogenen Wasserstoff diskutiert, den könnte 
man ja zu Biomethan machen. Woher kommt ei-
gentlich die Annahme, wir hätten ganz viel Bio-
methan, wo wir doch noch nicht einmal unser 
Erdgasnetz ansatzweise auf erneuerbare umge-
stellt haben? Und als Letztes würde ich Ihnen 
noch gerne kurz die Chance geben, nochmal ein-
zugehen auf die Frage: Was ist denn mit dem Be-
stand der Autos? Ich kenne ja meinen Kollegen 
Lukas Köhler. Darauf hat er sicherlich abgezielt 
mit seiner E-Auto-Frage. Ist es also wirklich sinn-
voll zu sagen, nur weil wir in 2030 noch nicht 100 
Prozent E-Autos haben, müssen wir jetzt auf syn-
thetische Kraftstoffe setzen, können aber weiter 
bei den Effizienzvorgaben ganz lax sein? 

Jekaterina Boening (Transport & Environment): 
Das ist ja eine Menge an Fragen. Ich versuche, sie 
alle konkret zu beantworten. Ich habe noch eine 
Vorbemerkung zum Thema „Schwerlastverkehr“, 
weil dieses Thema wurde sowohl von Herrn Rein-
holz als auch vom Sachverständigen der AfD an-
gesprochen, dass wir E-Fuels für den Schwerlast-
verkehr brauchen. Ich glaube, hier sind wir schon 
viel weiter. Es gibt sehr viele Ankündigungen von 
Unternehmen – das sind TRATON, Teil der VW 
Group, MAN, Daimler –, die hier alle in den 
nächsten Jahren E-Trucks auf den Markt bringen 
wollen. Wir arbeiten als T & E zusammen mit der 
REWE Group und der MAN Truck & Bus an einem 
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Projekt, in dem wir uns anschauen, wie die Flot-
ten von REWE in Berlin komplett elektrifiziert 
werden könnten. Sie werden es nicht glauben, 
aber da passiert sehr, sehr viel und wir können 
davon ausgehen, dass wir viel mehr E-Lkw in der 
nächsten Dekade auf der Straße haben werden.  

Ihre Frage zu den biogenen Wasserstoffen, wo die 
herkommen: Das haben wir uns tatsächlich auch 
gefragt, weil auch unklar ist, was die Rohstoffe zur 
Produktion von biogenem Wasserstoff sein sollen. 
Das wurde in der Stellungnahme des Bundesrates 
nicht definiert. Heute werden die Biogasanlagen, 
die natürlich sehr daran interessiert sind, den bio-
genen Wasserstoff zu produzieren – diese Biogas-
anlagen werden mit konventioneller Biomasse, 
zum Beispiel mit Mais betrieben. Dann sprechen 
wir wieder von konventionellen Biokraftstoffen, 
wenn wir dann diesen biogenen Wasserstoff ha-
ben. Wenn wir dann auf die fortschrittlichen Bi-
okraftstoffe beziehungsweise die fortschrittlichen 
Biomassepotenziale schauen – das haben wir auch 
schon von Frau Büchler gehört –, die sind be-
grenzt. Es ist nicht effizient, sie zu nutzen, um 
den biogenen Wasserstoff herzustellen. Wenn wir 
darüber sprechen, wo sollen die biogenen, also 
die fortschrittlichen Biokraftstoffe umgelenkt wer-
den, dann ist es im Verkehrssektor vielleicht der 
Luftverkehr, aber auf keinen Fall der Straßenver-
kehr. Ich möchte auch in diesem Zusammenhang 
auf eine Studie des Bundesverbandes der Deut-
schen Industrie hinweisen. Die Klimafrage für 
Deutschland, die sollte hier den meisten bekannt 
sein. Da steht klipp und klar, dass alle nachhalti-
gen Biomassepotenziale zur Erreichung der Kli-
maziele in der Industrie gebraucht werden. Wir 
haben eigentlich keine Potenziale übrig, um diese 
in den Straßenverkehr zu bringen. Jetzt zurück zu 
der Frage „E-Fuels – der deutsche Sonderweg?“ Es 
ist in der Tat ein deutscher Sonderweg, weil alle 
anderen Länder in Brüssel – wir hören von Aus-
stiegsplänen aus dem Verbrennungsmotor. Wir 
hören von Initiativen verschiedener Mitgliedstaa-
ten, die sich dafür einsetzen, dass man die Typen-
genehmigung in Brüssel anpasst, sodass der Ver-
brennungsmotor auch rechtlich auf der europäi-
schen Ebene umgesetzt werden kann. Dieser Push 
nach E-Fuels und eine Verkehrswende mit E-
Fuels ist wirklich ein deutsches Thema.  

Und Sie haben auch das Wort „Nachhaltigkeitskri-
terien“ erwähnt. Das ist ein zentrales Thema ins-
gesamt für die gesamte Wasserstoffindustrie, weil 
wir werden Wasserstoff brauchen. Wir werden 
auch E-Fuels im Luftverkehr, in der Schifffahrt 
brauchen. Deshalb brauchen wir auch stringente 
Nachhaltigkeitsanforderungen. Im Sommer dieses 
Jahres wird der delegierte Rechtsakt der Europäi-
schen Kommission verabschiedet. In diesem dele-
gierten Rechtsakt sind vier Kriterien vorgesehen. 
Das erste Kriterium ist die erneuerbare Eigen-
schaft – also der Strom muss natürlich erneuerbar 
sein. Das zweite Kriterium – sehr wichtig – ist die 
Zusätzlichkeit der erneuerbaren Stromerzeugung, 
weil immer, wenn wir einen erhöhten Strombe-
darf haben, müssen die Grenzkraftwerke einsprin-
gen. Im heutigen Stromsystem sind das Gas- und 
Kohlekraftwerke. Das heißt, wenn wir keinen zu-
sätzlichen Strom im System haben, würde der Be-
trieb der Elektrolyseanlagen dazu führen, dass wir 
insgesamt eine höhere Intensität des Strommixes 
haben. Deshalb ist diese Zusätzlichkeit der erneu-
erbaren Stromerzeugung für den Betrieb der Elekt-
rolyseanlagen sehr wichtig. Und in diesem Zu-
sammenhang möchte ich auch auf das Thema 
„Importe“ nochmal zurückgehen. Wie wollen wir 
die Zusätzlichkeit in Ländern wie Marokko oder 
in Australien sicherstellen? In Marokko ist derzeit 
der Anteil von erneuerbaren Energien fünf Pro-
zent. In Australien liegt er bei sechs Prozent. Alle 
Länder, die jetzt als potentielle Exporteure ge-
nannt werden, sind fossil, ihre Energiemixe sind 
fossil. Deshalb ist es eine offene Frage, eine unge-
klärte Frage, wie die Zusätzlichkeit in diesen Län-
dern gewährleistet werden soll. Weitere zwei Kri-
terien sind die geografische Korrelation und das 
letzte Kriterium ist die zeitliche Korrelation. Letz-
ter Punkt: die CO2-Bezugsquelle für E-Fuels.  

Vorsitzende: Frau Boening, die Frage muss jetzt 
leider offen bleiben. Wir sind am Ende der Anhö-
rung. 

Jekaterina Boening (Transport & Environment): 
Dann lassen Sie mich einfach noch diesen Satz zu 
Ende führen. Als CO2-Quelle ist grundsätzlich nur 
die Entnahme von CO2 aus der Luft langfristig, 
nachhaltig. Das muss schon von Beginn an sicher-
gestellt werden. Vielen Dank! 

Vorsitzende: Dankeschön, Frau Boening, es tut 
mir sehr leid. Ich mache so etwas sehr ungern, un-
seren Sachverständigen ins Wort zu fallen, aber 
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wir müssen in zwei Minuten durch sein mit der 
öffentlichen Anhörung, weil wir tatsächlich heute 
im Plenum noch eine Reihe von sehr wichtigen 
Debatten haben und die nächste ist um 11 Uhr. 

Das war hochspannend, aus den unterschiedli-
chen Perspektiven die Argumente zu hören. Ich 
darf Ihnen versichern, dass das, was Sie uns heute 
vorgetragen haben in Ihren Eingangsstatements 

und in Ihren Antworten, in die weitere Beratung 
einfließen wird. Ganz herzlichen Dank allen Sach-
verständigen für die Zeit, die Sie uns gewidmet 
haben und die Expertise, die Sie uns gegeben ha-
ben! Danke an meine Kolleginnen und Kollegen 
für die Fragen! Hoffentlich sind wir alle auf die 
eine oder andere Weise klüger geworden und ich 
bin gespannt auf die weitere Beratung. Vielen 
Dank! 

 

 
Schluss der Sitzung: 10:48 Uhr 
 
 
 
 
Sylvia Kotting-Uhl, MdB 
Vorsitzende 


